
128 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Nachdruck vom 25. 6. 1991 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Beamten
Oienstrechtsgesetz 1979 (2. BOG-Novelle 
1991), das Richterdienstgesetz, das Bundesleh
rer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Dienst
rechtsverfahrensgesetz 1984, das Bundes-Per
sonalvertretungsgesetz und das Karenzurlaubs-

geldgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen :  

Artikel I 

Das BDG 1 979, BGBI. Nr. 333, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. N r . . .  .I 1 99 1 ,  wird 
wie folgt geändert: 

1 .  § 25 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Auf das Zu lassungsverfahren nach Abs. 2 ist 
das AVG, BGBI. Nr. 5 1 1 1 99 1 ,  anzuwenden." 

2. Im § 31 Abs. 5 wird der Ausdruck "Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1 950" durch den 
Ausdruck "A VG" ersetzt. 

3. Nach § 39 wird folgender § 39 a eingefügt: 

"Entsendung zu Ausbildungszwecken 

§ 39 a. (1) Die Zentralstelle kann den Beamten 
mit seiner Zustimmung zu Ausbildungszwecken zu 
einer Einrichtung entsenden, die im Rahmen der 
europäischen Integration oder der OECD tätig ist. 
Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die 
Dienstzutei lung anzuwenden. 

(2) Für die Dauer einer solchen Entsendung gilt 
die betreffende Einrichtung als Dienststel le .  

(3) Die Zentralstelle hat das Bundesministerium 
für auswärtige Angelegenheiten von einer solchen 
Entsendung zu verständigen. 

(4) Erhält der Beamte 
1. für die Tätigkeit, zu der er entsandt worden 

ist, oder 
2. im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit 

Zuwendungen von dritter Seite, so hat er diese dem 
Bund abzuführen." 

4. Im § 47 wird der Ausdruck "des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1 950" durch den 
Ausdruck "A VG" ersetzt. 

5. Dem § 54 wird folgender Abs . 3 angefügt : 

,,(3) In Dienstrechtsangelegenheiten und in 
Disziplinarangelegenheiten können ohne Einhal
tung des Dienstweges eingebracht werden: 

1 .  Rechtsmittel, 
2. Anträge auf Übergang der Entscheidungs

pflicht, 
3. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens 

und auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand und 

4. Beschwerden an den Verfassungs- und Ver
waltungsgerichtshof. " 

6. § 76 lautet : 

"Pflegefreistellung 

§ 76.  (1) Der Beamte, der wegen der notwendigen 
Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen 
nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist, 
hat - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung. Als nahe Angehörige sind der 
Ehegatte und Personen anzusehen, die mit dem 
Beamten in gerader Linie verwandt sind, ferner 
Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie 
die Person, mit der der Beamte in Lebensgemein
schaft lebt. 

(2) Die Pflegefreistel lung kann tageweise oder 
halbtageweise in  Anspruch genommen werden. 
Verrichtet der Beamte jedoch Schicht- oder 
Wechseldienst oder unregelmäßigen Dienst, ist die 
Pflegefreiste l lung in vollen Stunden zu verbrauchen. 
Die Pflegefreistel lung darf im Kalenderjahr das 
Ausmaß der auf eine Woche entfallenden dienst
planmäßigen Dienstzeit des Beamten nach § 48  
Abs. 2 oder 6 oder nach den §§ 50 a bis 5 0  d nicht 
übersteigen. 
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2 128 der Beilagen 

(3) Ändert sich das Ausmaß der dienstplanmäßi
gen Wochendienstzeit des Beamten während des 
Kalenderjahres, so ist die in diesem Kalenderjahr 
bereits verbrauchte Zeit der Pflegefreistel lung in 
dem Ausmaß umzurechnen, das der Änderung des 
Ausmaßes der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit 
entspricht. Bruchteile von Stunden sind hiebei auf 
vol le Stunden aufzurunden. 

(4) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer 
Pflegefreistellung in einem dem öffentlich-rechtli
chen Dienstverhältnis unmittelbar vorangegangenen 
vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund, so ist die 
im vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund bereits 
verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung auf den im 
öffentl ich-rechtlichen Dienstverhälmis bestehenden 
Anspruch auf Pflegefreistellung anzurechnen. Hat 
sich das Ausmaß der auf eine Woche entfallenden 
dienstplanmäßigen Dienstzeit geändert, ist dabei 
auch Abs. 3 anzuwenden." 

7.  Im § 87 Abs. 5 wird der Ausdruck "des 
Al lgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1 95 0" 
durch den Ausdruck "A VG" ersetzt. 

8. § 8 7  Abs . 7 lautet: 

,,(7) Die' Aufhebung und Abänderung von 
Bescheiden der Leistungsfeststel lungskommission 

1 .  gemäß § 13 Abs .  1 DVG, BGB!. Nr. 29/ 1 984,  
und 

2. gemäß § 68 Abs. 2 A VG 
obl iegt abweichend vom § 13 Abs. 2 DVG der 
Leistungsfeststellungskommission, die den Bescheid 
erlassen hat." 

9.  Dem § 103 wird folgender Abs . 4 angefügt: 

,,( 4) Dem Disziplinaranwalt wird gemäß Art. 1 3 1  
Abs . 2 B -V G  das Recht eingeräumt, gegen Entschei
dungen der Disziplinaroberkommission Be
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erhe
ben." 

1 0. § 105 lautet :  

"Disziplinarverfahren 

A n w e n d u n g  d e s  A V G  u n d  d e s  
Z u s t e l l g e s e t z e s  

§ 105. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes 
bestimmt ist, sind auf das Disziplinarverfahren 

1 .  das A VG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 1 2, 42  
Abs.l und 2, 5 1 ,  5 1  a, 57, 63  Abs .  1 und 5 
erster Satz zweiter Halbsatz, 64 Abs .  2, 67 a 
bis 67 g, 68 Abs. 2 und 3 und 75 bis 8 0  sowie 

2. das Zustellgesetz, BGB!. Nr. 200/ 1 982,  
anzuwenden." 

1 1 .  Im § 1 1 6 Abs. 2 wird der Ausdruck "des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1 950" 
durch den Ausdruck "A VG" ersetzt. 

1 2 . Im § 1 1 9 wird der Ausdruck "des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1 950" durch den 
Ausdruck "AVG" ersetzt. 

1 3. Im § 1 24 Abs. 1 4  entfällt die Jahreszahl 
,, 1 950". 

1 4 .  Im § 1 37 Abs. 4 wird die Zitierung ,,§ 1 1  des 
Wehrgesetzes, BGB!. Nr. 1 50 / 1 97 8 ," durch die 
Zitierung ,,§ 11 des Wehrgesetzes 1990, BGB!. 
Nr. 305," ersetzt. 

1 5 . Im § 1 39 wird die Zitierung ,,§ 1 1  des 
Wehrgesetzes 1 978" durch die Zitierung ,,§ 11 des 
Wehrgesetzes 1 990" ersetzt. 

1 6 .  § 1 4 1  l autet : 

"Verwendungsbezeichnungen 

§ 1 4 1 .  Beamte, die nach § 1 1  des Wehrgesetzes 
1 990 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen werden, haben in den Verwendungs
gruppen P 1 bis P 5 folgende, nach § 10 des 
Wehrgesetzes 1 990 zukommende mi litärische 
Dienstgrade als Verwendungsbezeichnungen zu 
führen : Korporal, Zugsführer, Wachtmeister, Ober
wachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabswacht
meister; in den Verwendungsgruppen PI bis P 3 
überdies: Offiziersstel lvertreter." 

1 7 . Im § 1 42 wird die Zitierung ,,§ 1 1  des 
Wehrgesetzes 1 978" durch die Zitierung ,,§ 1 1  des 
Wehrgesetzes 1 990" ersetzt. 

1 8 .  Nach § 1 43 wird folgender § 1 43 a eingefügt: 

"Dienstzeit 

§ 143  a. Wird ein Wachebeamter auf Grund einer 
in  Ausübung des Exekutivdienstes getroffenen 
Wahrnehmung zu einer Einvernahme als Zeuge vor 
Gericht oder vor eine Verwaltungsbehörde geladen, 
so gilt die Zeit der notwendigen Anwesenheit bei 
der betreffenden Behörde als Dienstzeit. Diese Zeit 
beginnt 30 Minuten VOr dem festgesetzten Ladungs
termin und endet 30 Minuten nach Beendigung der 
Zeugeneinvernahme. " 

1 9. § 1 69 Abs. 1 Z 6 lautet: 

,,6 .  die §§ 38, 39, 40 und 4 1  (Verwendung)," 

20. Dem § 1 9 8  wird folgender Abs. 3 angefügt : 

, ,(3) Die Pflegefreistellung ist in vollen Stunden 
zu verbrauchen. Durch den Verbrauch der Pflege
freisteIlung dürfen je Studienjahr nicht mehr als 
20  Wochenstunden im Sinne des § 1 94 Abs. 2 und 4 
an Dienstleistung entfal len. Die Zahl der Wochen
stunden vermindert sich entsprechend, wenn 

1 .  die Wochendienstzeit des Lehrers herabge
setzt oder 

2 .  Art. VII Abs. 2 erster Satz des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr. 1 4 8 / 1 98 8  anzuwenden 
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ist. Die Zahl der Wochenstunden erhöht sich 
entsprechend, wenn das Ausmaß der Wochen
dienstzeit aus den im § 61 Abs. 1 des Gehaltsgeset
zes 1 956 angeführten Gründen überschritten wird. 

.. § 76 Abs .  3 Satz 1 und Abs. 4 sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres 
das Studienjahr tritt." 

2 1 .  Dem § 2 1 9  wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) § 76 ist auf Lehrer mit folgenden Abwei
chungen anzuwenden: 

1 .  Die Pflegefreistellung ist in  vollen Unterrichts
stunden zu verbrauchen. 

2.  Die Höchstdauer der Pflegefreistellung ist 
dadurch begrenzt, daß durch ihren Verbrauch 
je Schuljahr nicht mehr als 20 Wochenstunden 
im Sinne des § 2 Abs. 1 erster Satz BLVG an 
Dienstleistung entfallen dürfen.  Diese Zahl 
vermindert sich entsprechend, wenn die 
Wochendienstzeit des Lehrers herabgesetzt 
oder ermäßigt ist. Die Zahl erhöht sich 
entsprechend, wenn das Ausmaß der Lehrver
pflichtung aus den im § 61 Abs. 1 des 
Gehaltsgesetzes 1 956 angeführten Gründen 
überschritten wird. 

3. Entfallen durch die Pflegefreistellung Zeiten 
einer Verwaltungstätigkeit, die in die Lehrver
pflichtung einzurechnen ist, so ist jede Stunde 
als halbe Wochenstunde auf die Höchstdauer 
nach Z 2 anzurechnen. 

4 .  Bei der Anwendung des § 76 Abs . 3 Satz 1 und 
Abs. 4 tritt an die Stelle des Kalenderjahres das 
Schuljahr. § 76 Abs. 3 Satz 2 ist nicht anzu
wenden." 

22. § 230 a lautet :  

"Zeitlich begrenzte Funktionen 

§ 230 a. ( 1 )  Folgende Planstellen sind durch 
befristete Ernennung für einen jeweils fünf Jahre 
nicht übersteigenden Zeitraum zu besetzen : 

1 .  Leiter einer Gruppe der Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung, 

2. Leiter einer Post- und Telegraphendirektion, 
3. Leiter des Post- und Telegrapheninspektorates 

Salzburg, 
4. Leiter einer Abteilung der Generaldirektion 

für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
5. Leiter einer Gruppe einer POSt- und Telegra

phendirektion und 
6. Leiter des Fernmeldetechnischen Zentralam

tes . 

(2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiter
bestellungen) sind zulässig. Die §§ 1 7  bis 1 9  des 
Ausschreibungsgesetzes 1 989,  BGBl. Nr. 8 5 ,  sind 
auf die Inhaber dieser Planstellen anzuwenden. 

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernen
nung ohne Weiterbestellung und verbleibt der 
Beamte im Dienststand, so ist er auf eine andere 
Planstelle zu ernennen. 

(4) Unterbleibt diese Ernennung, so ist der 
Beamte kraft Gesetzes auf jene vom Abs. 1 nicht 
erfaßte Planstelle übergeleitet, die er zuletzt vor 
seiner Ernennung auf eine vom Abs . 1 erfaßte 
Planstelle innehatte." 

23. Dem § 240 wird folgender Abs .  3 angefügt: 

,,(3) Fremdsprachlehrer der Verwendungs
gruppe L 3, die sich am 1 .  Jänner 1 99 1  im 
Dienststand befunden haben, erfüllen die Ernen
nungserfordernisse für die Verwendungs
gruppe L 2 b 1 ,  wenn sie eine Zusatzprüfung für 
Fremdsprachlehrer ablegen. Sie können frühestens 
mit Wirkung vom 1. September 1991 in die 
Verwendungsgruppe L 2 b 1 ernannt werden." 

24. Im § 243 Abs. 1 wird der Klammerausdruck 
,,(§§ 33 bzw. 41 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1 978 )" 
durch den Klammerausdruck ,,(§ 3 3  oder § 40 
Abs. 4 des Wehrgesetzes 1 990)" ersetzt. 

25 .  § 247 Abs .  2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 72 Abs .  1 Z 4, im 
Schlußteil (ausgenommen § 245 Abs. 1 )  und in der 
Anlage 1 Z 1 2 .4  lit .  c enthaltenen Zitierungen." 

26. In der Anlage 1 Z 2.2 lit. a wird der Ausdruck 
"naturwissenschaftlichen Realgymnasiums" durch 
das Wort "Realgymnasiums" ersetzt. 

27 .  Anlage 1 Z 2 .2  lit. b sublit. ff lautet : 

"ff) Biologie und Umweltkunde." . 

2 8 .  Anlage 1 Z 1 2.4  lautet: 

, ,12.4. Erfordernis für die Zulassung zur 
Grundausbildung für dienstführende Wachebeamte 
ist die Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen 
Exekutivdienstzeit. Für die Grundausbildung für 
Kriminalbeamte der Verwendungsgruppe W 2 tritt 
an die Stelle dieses Erfordernisses die Zurücklegung 
einer mindestens fünf j ährigen Exekutivdienstzeit. In 
diese Dienstzeiten sind bis zum Höchstausmaß von 
insgesamt zwei Jahren einzurechnen : 

a) Dienstzeiten als zeitverpflichteter Soldat, 
b) Dienstzeiten als gemäß § 1 1  des Wehrgesetzes 

1 990 zur Ausübung einer U nteroffiziersfunk
tion herangezogener Beamte oder Vertrags
bediensteter , 

c) Zeiten eines freiwillig verlängerten Grund
wehrdienstes gemäß § 32 des Wehrgesetzes 
1 978 ,  in der Fassung der Kundmachung 
BGBl. Nr. 1 50/ 1 978 ,  

d)  Zeiten eines Wehrdienstes als Zeitsoldat 
gemäß § 32 des Wehrgesetzes 1 990, 

e) bei Beamtinnen im Kriminaldienst die Zeit des 
erfolgreichen Besuches einer Schule für 
Sozialberufe oder Sozialarbeit, soweit sie 
nach der Vollendung des 1 8 . Lebensjahres 
liegt." 

29. In der Anlage 1 Z 1 4 . 1  lit. b wird der 
Ausdruck "Wehrgesetz" durch den Ausdruck 
"Wehrgesetz 1 990" ersetzt. 
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30. In der Anlage 1 Z 15 .4 werden die Worte 
"Stabsoffizier der Reserve" durch die Worte 
"Stabsoffizier des Milizstandes" ersetzt. 

31. In der Anlage 1 Z 17 wird der Ausdruck 
"Wehrgesetz" durch den Ausdruck "Wehrgesetz 
1 990" ersetzt. 

32 .  Anlage 1 Z 23 .2  lautet: 

,,23 . 2 .  Religionsleh
rer an Übungsvolks
schulen der Religions
pädagogischen Akade
mien 

a) Lehrbefäh igung 
aus Religion für 
aa) Volksschulen 

und 
bb) Hauptschu

len, Sonder
schulen oder 
Polytechni-
sche Lehr-
gänge oder 
anste l le  dieser 
weiteren 
Lehrbefähi
gung Doktor
rat bzw. MJ.
gistergrad der 
Pädagogik, 
Psychologie 
oder Soziolo
gie, 

b) sechsjährige Lehr
praxis mit hervor
ragenden pädago
gischen Leistun
gen an einer 
Pflichtschu le und 

c) einschlägige Pu
bl ikationen." 

33. In der Anlage 1 Z 23 . 3  entfällt in der Spalte 
"Verwendung" der Ausdruck "und Religionslehrer 
an Übungsschulen der Religionspädagogischen 
Akademien" . 

34.  In der Anlage 1 Z 24 .3  lautet in der rechten 
Spalte Abs. 1 : 

, ,( 1 )  Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und 

a) die Lehrbefähigung aus zwei im Unterricht an 
diesen Schulen zugelassenen e inschlägigen 
Unterrichtsgegenständen oder 

b) eine Lehrbefäh igung aus einem im Unterricht 
an diesen Schulen zugelassenen e inschlägigen 
Unterrichtsgegenstand, wenn im Rahmen des 
Studiums ein Schwerpunktstudium in einem 
zweiten Instrument oder Gesang absolviert 
wurde, oder 

c) der Abschluß beider Studienabschnitte des 
Studiums der Instrumental(Gesangs)pädago
gik oder der Mus ik- und Bewegungserzie
hung nach dem Kunsthochschul-Studienge
setz." 

35 .  Anlage 1 Z 24 .4 l it. b lautet : 

"b) die der Verwendung entsprechende Lehrbefä
higung," . 

Artikel II 

Das Richterd ienstgesetz, BGBI.  Nr. 305/1 961, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 24/199 1 ,  wird wie folgt geändert: 

1. Im § 9 a Abs. 8 wird die Zitierung ,,§ 68 a Z 1" 
durch die Zitierung ,,§ 68 a Abs. 1 Z 1" ersetzt. 

2. Im § 25 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte "eines 
Beschlusses nach § 90 dieses Bundesgesetzes" durch 
die Worte "des Dienstgerichtes" ersetzt. 

3 .  § 26 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Zum Richter kann nur ernannt werden, wer 
1 .  die für den richterlichen Vorbereitungsdienst 

vorgesehenen Aufnahmeerfordernisse erfüllt, 
2 .  die Richteramtsprüfung bestanden hat und 
3 .  eine insgesamt vierjährige Rechtspraxis, davon 

zumindest ein Jahr im richterlichen Vorberei
tungsdienst zurückgelegt hat. 

Die restliche Zeit der Rechtspraxis kann in jeder der 
im § 1 5  genannten Verwendung zurückgelegt 
worden sein. Bei der Berechnung der Dauer der 
außerhalb des Ausbildungsdienstes zurückgelegten 
Rechtspraxis ist § 1 3  anzuwenden." 

4 .  Dem § 26 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Vom Erfordernis der einjährigen Rechtspra
xis im richterlichen Vorbereitungsdienst nach Abs. 1 
Z 3 kann der Bundesminister für Justiz Nachsicht 
ertei len, wenn kein gleichwertiger Mitbewerber 
aufgetreten ist, der die Ernennungserfordernisse 
erfül lt ." 

5 .  Dem § 68 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

, , (3) Richtern, die auf eine Planstel le  eines 
Gerichtshofs erster Instanz ernannt s ind und dort 
verwendet werden, gebührt - beginnend mit der 
Gehaltsstufe 13 der Gehaltsgruppe I - ein Zu
schlag zu ihrer Dienstzulage im Ausmaß von 
10,03 vH des Gehaltes eines Richters der Gehalts
stufe 1 der Gehaltsgruppe 1." 

6. Im § 8 2  Abs . I wird das Wort "Beschlusses" 
durch das Wort "Erkenntnisses" ersetzt. 

7. An die Stelle des § 1 7 1  Abs. 2 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(2) Bei Richtern, die vor dem 1 .  Juli 1 99 1  aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind, ist der im 
§ 68 a Abs. 3 vorgesehene Zuschlag zur D ienstzu
lage der Bemessung des Ruhegenusses nicht 
zugrunde zu legen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten für Hinterb l iebene 
nach solchen Richtern für die Bemessung des 
Versorgungsgenusses ." 
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Artikel III 

Das Bundeslehrer-Lehrverpfl ichtungsgesetz, 
BGBI. Nr. 244/ 1 965, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI .  Nr. 447 / 1 990, wird wie folgt 
geändert :  

1 .  Nach § 1 0  wird folgender § 1 1  eingefügt: 

"Mitverwendung an einer Schule im Ausland 

§ 1 1 .  ( I )  Wird der Lehrer mit einem Teil seiner 
Lehrverpfl ichtung an einer Schule im Ausland 
verwendet, sind die Unterrichtsstunden an der 
Schule im Ausland auf die Lehrverpfl ichtung 
anzurechnen .  

(2)  Diese Unterrichtsstunden s ind dabei mit  j ener 
Zahl von Werteinheiten je  Wochenstunde anzu
rechnen, die sich 

1. ausgehend vom entsprechenden österreichi
schen Unterrichtsgegenstand (§ 2 Abs. 1) und 

2. unter Berücksichtigung einer abweichenden 
Dauer der Unterrichtsstunde und der jährli
chen Unterrichtszeit 

ergibt. 

(3) Besteht kein entsprechender österreichischer 
Unterrichtsgegenstand, hat der zuständige Bundes
minister im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen jene Zahl von Werteinheiten im 
Einzelfall festzulegen, die der Anrechnung zu
grunde zu legen ist. Maßgebend hiefür ist die 
zeitliche Belastung des Lehrers mit dem ausländi
schen Unterrichtsgegenstand im Vergleich zur 
zeitlichen Belastung mit den 1m § 2 Abs. 1 
genannten Unterrichtsgegenständen. 

(4) Eine Verwendung nach Abs .  1 darf nur 
unterrichtliche Tätigkeiten umfassen und ist nur an 
Schulen in grenznahen Orten zulässig. Sie darf nicht 
so gestaltet sein, daß der Lehrer 

1 .  im Ausland wohnen muß oder 
2. an der Erfüllung seiner dienstl ichen Aufgaben 

an der inländischen Schule beeinträchtigt 
wird. 

(5) Eine solche Verwendung bedarf 
1 .  eines Auftrages des Bundesministers für 

Unterricht u nd Kunst und 
2 .  der Zustimmung des ausländischen Schuler

halters und des Lehrers. 

(6) Erhält der Lehrer für oder im Zusammenhang 
mit seiner Verwendung nach Abs. 1 Zuwendungen 
von dritter Seite, hat er diese dem Bund 
abzuführen ." 

2 .  Die §§ 1 1  bis 14 erhalten die Bezeichnung 
,,§§ 12 bis 1 5" .  

3 .  Im § 14  Abs . 1 wird die Zitierung , ,§  1 1  Abs. 1"  
durch die Zitierung , ,§  12  Abs. 1 "  ersetzt. 

4. In der Anlage 3 lautet die Z 90: 

,,90. Geometrisches Zeichnen an allgemeinbilden
den höheren Schulen, soweit es sich lehrplan
mäßig um ein Trägerfach der Informatik 
handelt." 

5 .  In der Anlage 4 entfällt die Z 8 .  

6 .  In  der Anlage 4 lautet die Z 1 1  a :  

,, 1 1 a .  Geometrisches Zeichnen an allgemeinbilden
den höheren Schulen, soweit dieser Unter
richtsgegenstand nicht in die Lehrverpfl ich
tungsgruppe III fällt." 

7 .  In der Anlage 4 a wird nach der Z 1 folgende 
Z 1 a e ingefügt: 

,,1 a. Entwurf- und Modezeichnen an höheren 
Lehranstalten für Mode und Bekleidungs
technik und an deren Sonderformen, an 
Fachschulen für Mode und Bekleidungstech
nik einschließlich der Fachrichtung Herren
bekleidung und der Sonderform für Gehör
lose sowie an Meisterklassen für Damenklei
dermacher und Herrenkleidermacher." 

8. In  der Anlage 5 entfällt die Z 1 4. 

Artikel IV 

Das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1 98 4, BGBI.  
Nr. 29, wird wie folgt geändert : 

1 .  § 1 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Auf das Verfahren in  Angelegenheiten des 
öffentlich-rechtlichen Dienst-, Ruhe- oder Versor
gungsverhältnisses (im folgenden ,Dienstverhältnis' 
genannt) zum Bund, den Ländern, Gemeinden und 
Gemeindeverbänden ist  das Allgemeine Verwal
tungsverfahrensgesetz 1 99 1  - AVG, BGBI. Nr. 5 1 ,  
m it den nachstehenden Abweichungen anzuwen
den." 

2 .  In  den Überschriften zu den §§ 2 bis 9 entfällt 
jeweils die Jahreszahl ,, 1 950". 

3 .  § 2 Abs. 2 erster Satz lautet : 

"Die obersten Verwaltungsorgane sind innerhalb 
ihres Wirkungsbereiches als oberste Dienstbehörde 
in  erster Instanz zuständig." 

4.  Im § 9 Abs. 2 entfällt die Jahreszahl ,, 1 950".  

5 .  § 10 l autet: 

"Zu den §§ 58 und 61 a AVG 

§ 1 0. Ernennungen, Verleihungen von Amtstiteln, 
Verständigungen über solche Ernennungen und 
Verleihungen sowie die mit Ernennungen und 
Verleihungen von Amtstiteln zusammenhängenden 
und gleichzeitig getroffenen Festste l lungen und 
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Verfügungen bedürfen weder der Bezeichnung als 
Bescheid, noch einer Begründung, noch einer 
Rechtsmittelbelehrung. In diesen Fällen ist auch ein 
Hinweis gemäß § 61 a A VG nicht erforderlich." 

6.  In  den Überschriften zu den §§ 1 1  bis 1 5  
entfällt jeweils die Jahreszahl " 1 950". 

7. Dem § 1 2  Abs. 1 wird folgender Satz angefügt : 

"Die Berufung ist immer bei  der Behörde 
einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz 
erlassen hat." 

8. § 1 3  Abs .  2 lautet :  

, , (2) Zur Aufhebung u nd Abänderung gemäß 
Abs .  1 u nd gemäß § 68 Abs. 2 A VG sowie zur 
Nichtigerklärung gemäß § 68 Abs. 4 AVG ist die 
oberste D ienstbehörde jenes Ressorts zuständig, 
dessen Personalstand der Bedienstete, auf den sich 
das Verfahren bezieht, 

1 .  im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides im 
Sinne des § 68 AVG oder 

2 .  im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand oder Dienstverhältnis 

angehört hat. Hat eine nachgeordnete Dienstbe
hörde einen Bescheid erlassen und gehört der 
betreffende Bedienstete weiterhin dem Personal
stand dieser nachgeordneten Dienstbehörde an, 
kann auch sie diesen Bescheid gemäß § 68 Abs. 2 
A VG - ausgenommen in den Fällen des Abs. 1 -
abändern oder aufheben." 

9 .  Im § 1 3  Abs. 4 wird die Zitierung ,,§ 68 Abs. 4 
lit. a AVG 1950" durch die Zitierung ,,§ 68 Abs. 4 
Z 1 AVG" ersetzt. 

1 0 . Im § 1 3  Abs. 5 entfällt die Jahreszahl , , 1 950". 

1 1 . Im § 1 4  Abs .  4 entfällt die Jahreszahl ,, 1 950". 

1 2 .  An die Stel le des § 16 treten folgende §§ 1 6  
und 1 7 :  

"Zu den §§  7 7  bis 8 0  A VG 

§ 1 6. Die §§ 77 bis 80 AVG s ind im Dienstrechts
verfahren nicht anzuwenden. 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 1 7. Soweit in den §§ 1 bis 1 6  auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

1 3 .  Die bisherigen §§ 1 7  und 1 8  erhalten die 
Bezeichnu ng ,,§ 1 8" und ,,§ 1 9" .  

Artikel V 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBL 
N r. 1 3 3/ 1 967, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBL Nr. 244/ 1 989,  wird wie folgt geän
dert : 

1 .  § 1 Abs. 3 lautet : 

, ,(3) Dieser Abschnitt ist auf die Richter und auf 
die Richteramtsanwärter nicht anzuwenden." 

2 .  § 1 1  Abs. 1 lautet: 

,,( 1 )  Am Sitz folgender Dienststellen sind 
Fachausschüsse einzurichten: 

1 .  beim Bundesministerium für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz für die 
Bediensteten der Untersuchungsanstalten der 
Bundesstaatlichen Gesundheitsverwaltung, 

2. bei den Landesgendarmeriekommanden für 
die Bediensteten der Bundesgendarmerie, 

3. bei der Bundespolizeidirektion Wien drei, 
und zwar je  einer für 
a) die Bediensteten der Sicherheitswache, 
b) die Bediensteten des Kriminaldienstes 

und 
c) die Bediensteten der Sicherheitsverwal

tung, 
4. a) bei den Oberlandesgerichten für alle 

Bediensteten, ausgenommen für jene des 
Justizwachdienstes einschließlich des 
Dienstes der Jugenderzieher und der 
Bediensteten der Verwaltung an Justizan
stalten, 

b) beim Oberlandesgericht Wien für die 
Bediensteten der Bewährungshilfe und 
des Sozialen Dienstes an Justizanstalten 
aller Oberlandesgerichtssprengel sowie 
für die Bediensteten der Wiener Jugend
gerichtshilfe, 

5. bei den Landesschulräten je  drei, und zwar je 
einer für 
a) die beim Landesschulrat und den nachge

ordneten D ienststellen verwendeten Bun
desbediensteten, ausgenommen die an 
Schulen u nd Schülerheimen verwendeten 
Bundeslehrer und Bundeserzieher, 

b) die Bundeslehrer an den dem Landes
schulrat u nterstehenden allgemeinbi lden
den Schulen und Pädagogischen Institu
ten sowie die Bundeserzieher an Schüler
heimen, die ausschließlich oder vorwie
gend für Schüler dieser Schulen bestimmt 
sind, 

c) die Bundeslehrer an den dem Landes
schulrat unterstehenden berufsbildenden 
Schulen und Anstalten der Lehrerbildung 
und der Erzieherbildung (mit Ausnahme 
der Pädagogischen Institute) sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, d·ie 
ausschließlich oder vorwiegend für Schü
ler dieser Schulen bestimmt sind, 

6.  bei den Landesarbeitsämtern, 
7 .  beim Zentralarbeits inspektorat, 
8 .  bei den Finanzlandesdirektionen je zwei, und 

zwar j e  einer für 
a) die Bediensteten der Finanzverwaltung 

und 
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b) die Bediensteten des Zollwachdienstes, 
9. beim Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten zwei, und zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Bundesbaudirektion 

Wien für Wien, Niederästerreich und 
Burgenland, der Burghauptmannschaft 
und Schloßverwaltungen samt Tiergarten 
und 

b) die Bediensteten der Bundesgebäudever
waltungen II, 

1 0 . bei der Wasserstraßendirektion, 
1 1 . beim Bundesamt für Eich- und Vermessungs

wesen, 
1 2 . bei den Korpskommanden des Bundesheeres, 

und zwar je einer für alle Bediensteten im 
örtlichen Wirkungsbereich eines jeden Mili
tärkommandos, das im örtlichen Befehlsbe
reich des jeweiligen Korpskommandos gele
gen ist; ausgenommen die Bediensteten im 
Befehlsbereich der Kommanden der Flieger
division und der Panzergrenadierdivision, die 
Bediensteten des Heeres-Materialamtes und 
seiner nachgeordneten Dienststellen, die 
Bediensteten der Akademien und Schulen 
sowie der dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung unmittelbar unterstellten 
Anstalten, 

1 3 .  je einer beim Kommando der Fliegerdivision 
und beim Kommando der Panzergrenadier
division, 

1 4 . beim Heeres-Materialamt, 
1 5 . beim Militärkommando Wien." 

3 .  § 1 3  Abs. I lautet: 

, ,( 1 )  Am Sitz der ZentralstelIen sind folgende 
Zentralausschüsse einzurichten: 

1 .  beim Bundesministerium für Inneres vier, und 
zwar je einer für 
a) die Bediensteten, die bei einer Dienststelle 

der Bundesgendarmerie verwendet werden 
(Bedienstete der Bundesgendarmerie), 

b) die Bediensteten der Sicherheitswache, 
c) die Bediensteten des Kriminaldienstes und 
d) die Bediensteten der Sicherheitsverwal

tung, 
2. beim Bundesministerium für Justiz drei, und 

zwar je einer für 
a) die Staatsanwälte, 
b) die Bediensteten der Justizverwaltung (mit 

Ausnahme der Bediensteten an Justizan
stalten), 

c) die Bediensteten des Justizwachdienstes 
einschließlich des Dienstes der Erzieher an 
Justizanstalten sowie der Bewährungshilfe 
und der Bediensteten der Verwaltung an 
Justizanstalten, 

3. beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst drei, und zwar je einer für 
a) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 

Schulen, Pädagogischen Akademien und 
Pädagogischen Instituten sowie die Bun-

deserzieher an Schülerheimen, die aus
schließlich oder vorwiegend für Schüler 
dieser Schulen bestimmt sind, 

b) die Bundeslehrer an berufsbildenden Schu
len und Anstalten der Lehrerbildung und 
der Erzieherbildung (mit Ausnahme der 
Pädagogischen Akademien und Pädagogi
schen Institute) sowie die Bundeserzieher 
an Schülerheimen, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind, 

c) die beim Bundesmin isterium für Unterricht 
und Kunst und den nachgeordneten 
Dienststellen verwendeten Bundesbedien
steten, ausgenommen die an Schulen und 
Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer 
und Bundeserzieher, 

4 .  beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zwei, und zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Verwaltung (mit 

Ausnahme der Bediensteten der Arbeits
ämter) und 

b) die Bediensteten der Arbeitsämter, 
5. beim Bundesministerium für Finanzen zweI, 

und zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Finanzverwaltung 

und 
b) die Bediensteten des Zollwachdienstes, 

6 .  beim Bundesministerium für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr zwei, und zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Verwaltung (mit 

Ausnahme der Bediensteten des Bundes
amtes für Zivilluftfahrt) und 

b) die Bediensteten des Bundesamtes für 
Zivilluftfahrt, 

7. beim Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung zwei, und zwar je einer für 
a) die Hochschullehrer (Ordentliche Univer

sitäts- und Hochschulprofessoren, Außer
ordentliche Universitätsprofessoren, Uni
versitäts- und Hochschulassistenten, Bun
deslehrer der Verwendungsgruppe L 1 an 
Universitäten oder Hochschulen, Ver
tragslehrer der Entlohnungsgruppe I 1 an 
Universitäten oder Hochschulen und Ver
tragsassistenten) und 

b) die Bediensteten der Verwaltung, 
8. bei den übrigen Bundesministerien je einer." 

4. Im § 1 5  Abs. 6 lir. b ist am Ende der Beistrich 
durch einen Punkt zu ersetzen. § 1 5  Abs. 6 lit. c 
entfällt. 

5 .  § 20 Abs. 1 3  zweiter Satz lautet: 

"Auf das Wahlprüfungsverfahren ist das AVG, 
BGB!. Nr. 52/ 1 99 1 ,  anzuwenden." 

6.  In  § 2 1  Abs. 1 wird die Zitierung ,,§ 1 5  Abs. 6 
lir. a und b" durch die Zitierung ,,§ 1 5  Abs. 6" 
ersetzt. 

7. § 2 1  Abs. 6 dritter Satz lautet : 
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"Auf das einzuleitende Verfahren ist das A VG 
anzuwenden." 

8. § 26 Abs. 4 dritter Satz lautet: 

"Auf das Verfahren vor dem Zentralwahlausschuß 
ist das A VG anzuwenden." 

9 .  § 29 Abs .  3 lautet: 

,,(3) Über die Berechtigung und das Ausmaß von 
Ansprüchen gemäß Abs. 1 hat der Leiter der 
Dienststel le zu entscheiden, bei der die Personalver
.tretung eingerichtet ist. Er hat dabei das AVG 
anzuwenden." 

10 . An die Stel le des § 35  Abs .  2 und 3 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(2) Bundeslehrer, die am Tag der Ausschreibung 
der Wahl nicht an einer Dienststelle des Bundes 
verwendet werden, sind nur für folgende Organe 
der Personalvertretung wahlberechtigt: 

1. für den Zentralausschuß und 
2 .  für den nach ihrem Dienstort zuständigen 

Fachausschuß, wenn ein solcher für Bundes
lehrer an vergleichbaren Bundesschulen be
steht. 

(3) Wenn der betreffende Schulerhalter zustimmt, 
können diese Bundeslehrer auch Vertrauensperso
nen an der Schule wählen, der sie zur Dienstleistung 
zugeteilt sind. Für die Anzahl und die Aufgaben der 
Vertrauenspersonen gelten die Bestimmungen über 
den Dienststel lenausschuß, für die Wahl der 
Vertrauenspersonen die Bestimmu ngen über den 
Dienststel lenwahlausschuß. 

(4) Hat der Schulerhalter der Wahl von 
Vertrauenspersonen nicht zugestimmt und besteht 
daher kein Wahlausschuß nach Abs. 3, so obliegen 
die Aufgaben des Dienstste l lenwahlausschusses 

1. für die Bundeslehrer an privaten Pädagogi
schen und Berufspädagogischen Akademien 
dem entsprechenden Zentralwahlausschuß 
beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst und 

2 .  für die Bundeslehrer an sonstigen Privatschu
len dem zuständigen Fachwahlausschuß beim 
Landesschulrat." 

11. Nach § 37 wird folgender § 37 a eingefügt : 

,,§ 37 a. (I) Bedienstete mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft, die am Tage der Ausschreibung 
der Wahl 

1. gemäß § 39 a BDG 1979 oder gemäß § 6 a des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 zu einer im 
Rahmen der europäischen Integration oder 
der OECD bestehenden Einrichtung entsandt 
sind oder 

2. einer Einheit des österreichischen Bundes
heeres angehören, die gemäß § 1 des Bundes
verfassungsgesetzes über die Entsendung 
österreichischer Einheiten zur Hi lfeleistung in 
das Ausland auf Ersuchen internationaler 

Organisationen, BGBI. Nr. 173 /1965, gebildet 
wurde, 

sind für jene Organe der Personalvertretung 
wah lberechtigt, für die sie im Falle des Verbleibens 
an ihrer Dienststel le im In land wahlberechtigt 
wären .  

(2)  Diese Bediensteten dürfen ihre Stimme 
entweder auf dem Postweg oder - wenn die 
Verwendung i m  Ausland erfolgt - u nter Benüt
zung der Dienst- oder Kurierpost abgeben. 

(3) Jene Arten der Ausübung des Wahlrechtes, die 
der betreffende Staat nicht zuläßt, haben zu 
unterbleiben." 

12 . § 3 8  erster Satz lautet: 

"Wird ein Personalvertreter 
1. bei einer österreichischen Dienstste l le  oder 
2. gemäß § 37 a Abs. 1 

i m  Ausland verwendet, so ruht seine Funktion für 
die Dauer seiner Auslandsverwendung." 

13 . § 41 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Auf das Verfahren vor der Kommission ist 
das A VG anzuwenden." 

14. I m  § 41 d wird der Ausdruck "gemäß den 
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950" durch den Ausdruck "gemäß 
dem A VG" ersetzt. 

Artikel VI 

Das Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBI. Nr. 395/ 
1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI.  Nr. . .  ./1991, wird wie folgt geändert: 

§ 14 lautet: 

,,§ 1 4. Auf das Sonderkarenzurlaubsgeld s ind § 2 
Abs. 1 Z 2 und Abs.  3, § 3 Abs. 3 sowie die §§ 6 bis 
10 anzuwenden." 

Artikel VII 

Zuschuß zu den Energiekosten 

Müttern, die im Monat Dezember 1990 Sonder
karenzurlaubsgeld nach dem Karenzurlaubsgeldge
setz bezogen haben, gebührt zum Sonderkarenzur
laubsgeld ein Zuschuß zu den Energiekosten in der 
Höhe von 1 000 S, wenn das Sonderkarenzurlaubs
geld zuzüglich sonstiger Einkünfte gemäß § 13 
Abs. 2 des Karenzurlaubsgeldgesetzes, BGBI. 
Nr. 395/1974, im Dezember 1 990 den Betrag von 
8 600 S nicht überstiegen hat. 

Artikel VIII 

(I) Es treten in Kraft: 
1. Art. II Z 1 mit 1. Mai 198 8 ,  
2 .  Art. I Z 14 bis 17, 24, 29 u n d  3 1  mit 2 0 .  Juni 

1990, 
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3 .  Art. III Z 4 und 6 mit 1 .  September 1 990, 
4. Art. II Z 3 und 4 mit 1. Jänner 1 99 1 ,  
5 .  Art. Irr Z 1 bis 3 mit 1 .  Feber 199 1 ,  
6 .  Art. I Z 3,6, 9, 18, 19, 25 bis 2 8 ,  Art. II Z 2 und 

5 bis 7, Art. V Z 11 und 12 und Art. VI mit 
1.  Juli 1991, 

7.  Art. I Z 21 bis 23 und 32 bis 35 und Art. III 
Z 5, 7 und 8 mit 1. September 1 99 1 ,  

8 .  Art. I Z  2 0  mit 1. Oktober 199 1 ,  

9 .  Art. I Z 1, 2 ,  4, 5 ,  7 ,  8 ,  10 bis 1 3  und 30, 
Art. IV, Art. V Z 1 bis 10, 13 und 14 und 
Art. VII mit dem dem Tag der Verlautbarung 
dieses Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt 
folgenden Tag. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, 
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers 
betreffen, dieser Bundesminister betraut. 

2 
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VORBLATT 

Probleme: 

1 .  Die Absicht Österreichs, den Europäischen Gemeinschaften beizutreten, und die Bemühungen zur 
Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes machen es notwendig, daß Bundesbedienstete 
durch Praxisaufenthalte bei im Rahmen der europäischen Integration tätigen Einrichtungen 
unmitte.lbare Erfahrungen gewinnen können. 

2. Bei der Einbringung von Rechtsmitteln ,  Devolutionsanträgen usw. ist mangels einer entsprechenden 
Ausnahmeregelung wie bei allen an die Dienstbehörde gerichteten Anbringen der Dienstweg 
einzuhalten, was immer wieder zu Verfahrensverzögerungen führt. 

3. Die Pflegefreistellung kann derzeit grundsätzlich nur tageweise in Anspruch genommen werden.  
4. Öffentliche Kritik wegen mangelnder Wirksamkeit der diszip l inären Ahndung von Dienstpflichtver

letzungen. 
5 .  Für die Anrechnung von Ausbildungszeiten bei der Finanzprokuratur (oder sonstigen Verwaltung), 

als Rechtsanwaltsanwärter oder als Notariatskandidat auf die für die Ernennung zum Richter nötige 
Zeit im richterlichen Vorbereitungsdienst besteht keine Obergrenze, sodaß damit eine Verwendung 
im richterlichen Vorbereitungsdienst zur Gänze ersetzt werden könnte. Für die Tätigkeit des 
Richters ist aber eine tatsächliche Verwendung im richterlichen Vorbereitungsdienst unerläßlich. 

6. Durch die erweitere Wertgrenzennovelle steigt die Zahl der Rechtsmittel, die von den Gerichtshöfen 
1. Instanz zu behandeln sind. Weiters werden Planstel len der Gehaltsgruppe II dem Eingangsgericht 
zugewidmet werden.  Damit tritt für d ie Richter an Gerichtshöfen 1. Instanz nicht nur eine 
Mehrbelastung ein, sondern es verringert sich auch die Möglichkeit, zu Richtern an Gerichtshöfen 
II. Instanz ernannt zu werden. 

7. Wachebeamte werden besonders häufig zu Zeugeneinvernahmen vor Gerichte oder vor 
Verwaltungsbehörden geladen, um über Wahrnehmungen auszusagen, die sie in Ausübung des 
Exekurivdienstes gemacht haben (zB bei Strafverfahren aller Art). Diese Tätigkeit erfolgt aus 
dienstlichem Anlaß und es besteht auch dienstlich Folgeleistungspflicht. Soweit diese Tätigkeit nicht 
ohnehin in  die Dienstzeit des Beamten fäl lt, erhält er hiefür keine Abgeltung. 

8. Im Gefolge der politischen Änderungen der letzten Zeit ist vor allem in den nahe der österreichischen 
Grenze gelegenen Gebieten der Nachbarstaaten, wie zB der Tschechoslowakei und Ungarn, ein 
verstärkter Wunsch nach Erlernen der deutschen Sprache aufgetreten. Diesem Wunsch trägt die 
österreichische Unterrichtsverwaltung dadurch Rechnung, daß österreichische Lehrer an grenznahen 
Schulen einen Teil i hrer Lehrtätigkeit an grenznahen ausländischen Schulen durch Unterricht in 
deutscher Sprache erbringen. Diese Mitverwendung im Ausland ist vom Lehrverpflichtungsrecht 
nicht erfaßt. 

9 .  Zur Zeit befinden s ich noch rund 20 Fremdsprachlehrer in der Verwendungsgruppe L 3, da sie keine 
Reifeprüfung aufweisen.  Vor einIgen Jahren wurde Lehrern für Werkerziehung und 
Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 3, d ie ebenfalls keine Reifeprüfung aufweisen, die 
Möglichkeit geboten, mit einer vom Bundesmini�terium für Unterricht und Kunst geschaffenen, 
speziel l  auf ihre Verwendung abgestel lten Zusatzausbildung in die Verwendungsgruppe L 2b 1 
überstellt werden zu können. Da das Verwendungsbild eines Fremdsprachlehrers dem 
Verwendungsbild dieser Lehrer vergleichbar ist, haben die Dienstnehmervertreter den Wunsch nach 
einer vergleichbaren Zusatzausbildung und Höherreihungsmöglichkeit geäußert. 

1 0 .  Nach schulorganisatorischen Änderungen nimmt das Lehrverpfl ichtungsrecht in einzelnen 
Unterrichtsgegenständen auf die zeitliche Inanspruchnahme des Lehrers nicht mehr ausreichend 
Bedacht. 

1 1 . Derzeit sind Leiter einer Gruppe der Generaldirektion für die POSt- und Telegraphenverwaltung und 
Leiter e iner POSt- und Telegraphendirektion in diese Funktion nicht unbefristet, sondern auf einen  
jeweils fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum zu ernennen. Organisatorische Gründe sprechen 
für eine Einbeziehung der Abteilungsleiter in der Generaldirektion für die POSt- und 
Telegraphenverwaltung in  diese Regelung. 

1 2 .  Anläßlich der im Herbst 1991  stattfindenden Personalvertretungswahlen hat d ie Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst eine Reihe von Novel l ierungswünschen vorgebracht. Das Ergebnis der am 
1 6. Mai 1991  abgeschlossenen Verhandlungen soll im Entwurf einer PVG- Novel le dem 
Begutachtungsverfahren zugeführt werden. Einige Punkte betreffen jedoch die Personalvertretungs-
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wahl und müssen mit Rücksicht auf den Termin der Wahlausschreibung vordringlich behandelt 
werden. 

13. Bezieherinnen von Karenzurlaubsgeld wird der Betrag der Haushaltszulage hinzugerechnet, 
Bezieherinnen von Sonderkarenzurlaubsgeld erhalten h ingegen keine Haushaltszulage. 

1 4. Bezieherinnen der Sondernotstandshi lfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz erhalten für 
Dezember 1 990 einen einmaligen Energiekostenzuschuß. Das Karenzurlaubsgeldgesetz sieht als 
vergle ichbare Gruppe die Empfängerinnen von Sonderkarenzurlaubsgeld vor. Diese erhalten keinen 
derartigen Zuschuß. 

Ziele : 

1 .  Ermöglichung von Praxisaufenthalten bei Einrichtungen der EG, der EFf A und der OECD. 
2. Vermeidung von Verfahrensverzögerungen. 
3 .  Möglichkeit der halbtageweisen Inanspruchnahme der Pflegefreistel lung. 
4 .  Effizientere Gestaltung des Disziplinarrechtes. 
5 .  Tatsäch l iche Verwendung jedes Richters vor seiner Ernennung im richterlichen Vorbereitungsdienst. 
6 .  Angemessenes Äquivalent für die Mehrbelastung und die Einschränkung der Karrieremöglichkeit. 
7. Abgeltung der dienstlich veranlaßten und für den Exekutivdienst typischen Inanspruchnahme als 

Zeuge. 
8. Gesetz l iche Berücksichtigung der an grenznahen Schulen im Ausland geleisteten Unterrichtstätigkeit 

für die Lehrverpflichtung. 
9 .  Einreihung der vorhandenen Fremdsprachlehrer der Verwendungsgruppe L 3 mit Zusatzausbildung 

in die Verwendungsgruppe L 2b 1 .  
1 0 . Anpassung des Lehrverpfl ichtungsrechtes an die gestiegene zeitliche Inanspruchnahme des Lehrers 

bei der V or- und Nachbereitung in  einzelnen Unterrichtsgegenständen. 
1 1 . Einführung der befristeten Ernennung auch für die "nächste Organisationsebene" (Abtei lungsleiter 

in der Generaldirektion für d ie POSt- und Telegraphenverwaltung). 
12 . Sicherstel lung, daß die Punkte des Verhandlungsergebnisses zum PVG, die die Personalvertretungs

wahl betreffen, rechtzeitig vor der Wahlausschreibung in Kraft treten .  
13.  Gleichste l lung der  Bezieherinnen von Karenzurlaubsgeld und Sonderkarenzurlaubsgeld h insichtlich 

der Haushaltszulage. 
1 4. Gleichste l lung bei dieser einmaligen Maßnahme. 

Inhalte: 

1. Schaffung des Rechtsinstituts einer Entsendung, die die Zutei lung zu im Rahmen der europäischen 
Integration tätigen Einrichtungen und der OECD zu Ausbildungszwecken ermöglicht. 

2. Entfall der Verpfl ichtung auf Einhaltung des Dienstweges bei der Einbringung von Rechtsmitteln, 
Devolutionsanträgen usw. 

3. Regelung, die eine halbtageweise Inanspruchnahme der Pflegefreiste l lung ermöglicht. 
4. Einräumung der Beschwerdemöglichkeit an den Verwaltungsgerichtshof für den Disziplinaranwalt. 
5. Einschränkung der derzeitigen Anrechnung von Ausbildungszeiten bei der Finanzprokuratur (oder 

sonstigen Verwaltung) , als Rechtsanwaltsanwärter oder als Notariatskandidat auf höchstens zwei 
der vier Jahre des richterlichen Vorbereitungsdienstes .  

6 .  Schaffung eines Zuschlages zur Dienstzulage als Äquivalent für die Mehrbelastung und die 
Einschränkung der Karrieremöglichkeit. 

7. Wertung der aus Anlaß der Ausübung des Exekutivdienstes erbrachten Zeit der Zeugeneinvernahme 
als Dienstzeit auch dann, wenn sie außerhalb des Dienstplanes liegt. 

8. Festlegung im BLVG, wie eine an grenznahen Schulen im Ausland geleistete Unterrichtstätigkeit auf 
die inländische Lehrverpfl ichtung angerechnet wird, und Regelung, unter welchen Voraussetzungen 
solche Verwendungen zulässig sind. 

9 .  Auf die vorhandenen Fremdsprachlehrer der Verwendungsgruppe L 3 abgestellte Übergangsbestim
mung, die ihnen eine Überstel lung in  die Verwendungsgruppe L 2b 1 ermöglicht, wenn sie eine 
speziel l  auf ihre Verwendung abgestellte Zusatzausb ildung aufweisen. 

1 0 .  Verbesserung der Wertigkeit der Wochenstunde einzelner Unterrichtsgegenstände durch 
entsprechende Änderungen der Anlagen zum Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz. 

1 1. Einbeziehung der Abtei lungsleiter in  der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
des Leiters des Post- und Telegrapheninspektorates Salzburg, der Leiter einer Gruppe einer Post-
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12 128 der Bei lagen 

und Telegraphendirektion und des Leiters des Fernmeldetech nischen Zentralamtes in  die Regelung 
über die befristete Ernennung. 

12 . Einfügung der die Personalvertretungswahl betreffenden Punkte des Verhandlungsergebnisses in  
diesen Gesetzentwurf, um ihre rechtzeitige Verlautbarung vor der Wahlausschreibung zu 
ermöglichen. 

13 . Hinzurechnung der Haushaltszulage zum Sonderkarenzurlaubsgeld. 
14. Anspruch auf einmaligen Energiekostenzuschuß für Bezieherinnen des Sonderkarenzurlaubsgeldes 

für Dezember 1990. 

Alternativen: 

1. Keine. 
2. Belassung der bisherigen nicht praxisgerechten Regelung. 
3., 4. , 5 .  Belassung der bisherigen nicht praxisgerechten Regelung. 
6.  Keine Abgeltung der Mehrbelastung und der Verringerung der Karrieremöglichkeit. 
7 . , 8 .  Belassung der bisherigen nicht anlaßgerechten Regelung. 
9.  Belassung der Fremdsprachlehrer in  der Verwendungsgruppe L 3 und Verzicht auf eine 

verwendungsbezogene Zusatzausbildung. 
10 . Beibehaltung der bestehenden E instufungen der Unterrichtsgegenstände trotz gestiegener zeitlicher 

Anforderungen. 
11. Beibehaltung der b isherigen, den organisatorischen Bedürfnissen weniger entsprechenden Regelung. 
12. Verspätetes Inkrafttreten der die Personalvertretungswahl betreffenden Bestimmungen, sodaß sie für 

die Wahl im Herbst n icht mehr wirksam werden. 
13 . ,  14. Keine Verbesserungen für die Bezieherinnen von Sonderkarenzurlaubsgeld. 

Kosten: 

Dieser Entwurf erfordert folgende Mehrkosten gegenüber dem jeweiligen Vorjahr: 

1990 1991 1992 
Millionen Schilling 

Zuschlag zur Dienstzulage für Richter an Gerichtshöfen erster 
Instanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1 , 5  

Zeugeneinvernahme aus Anlaß der Ausübung des Exekutivdienstes . 2 ,5  2 ,5  
ÜbersteIlung der Fremdsprachlehrer nach L 2b 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,3 0,5 
Geometrisches Zeichnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,8  2 ,4  1 ,3 
Entwurf- und Modezeichnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,5 
Haushaltszulage für Empfängerinnen von Sonderkarenzurlaubsgeld 0, 5  0,5 
Energiekostenzuschuß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,25 - 0,25 

------------�--------�---

Summe . . . 0 , 8 7,65 6 ,55 

Bei den Kosten des  Zuschlages zur Dienstzulage für Richter an Gerichtshöfen erster Instanz s ind auch 
die Kosten der gleichartigen, für bestimmte Staatsanwälte der Gehaltsgruppe I im gleichzeitig 
eingebrachten Entwurf einer 52. Gehaltsgesetz-Novel le  vorgesehenen Maßnahme m itberücksichtigt. 

Die Dienstzutei lung zu Ausbildungszwecken an eine Einrichtung, die im Rahmen der europäischen 
Integration oder der OECD tätig ist, und die Verwendung von Lehrern an grenznahen Schulen im Ausland 
werden durch den vorliegenden Entwurf nur reglementiert und verursachen damit für sich allein keine 
Mehrkosten .  Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang von den rechtl ichen Möglichkeiten tatsächl ich 
Gebrauch gemacht wird, hat der zuständige Bundesminister im Einzelfall und unter Berücksichtigung des 
Stel lenplanes und der budgetären Möglichkeiten zu treffen .  

Die übrigen Regelungen des Entwurfes verursachen keine Mehrkosten .  
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der Entwurf sieht insbesondere folgende Rege
lungen vor :  

1 .  Entsendung z u  Ausbildungszwecken an 
E inrichtungen, d ie im Rahmen der europäi
schen Integration oder der OECD tätig sind, 

2. Entfall der Verpflichtung, bei der Einbrin
gung von Rechtsmitteln, Devolutionsanträ
gen usw. den Dienstweg einzuhalten, 

3 .  Umbenennung des Pflegeurlaubes in  Pflege
freisteI lung und Ermöglichung der halbtage
weisen Inanspruchnahme der Pflegefreistel
lung, 

4 .  Einräumung der Beschwerdemöglichkeiten 
an den Verwaltungsgerichtshof für den 
Disziplinaranwalt, 

s. Schaffung eines Zuschlages zur Dienstzulage 
für Richter an Gerichtshöfen erster Instanz 
als Äquivalent für die Mehrbelastung durch 
die Erweiterte Wertgrenzennovel le und die 
Verringerung der Karrierechancen infolge 
der Zuwidmung von Planstellen der Gehalts
gruppe II an das Ein�angsgericht, . . 

6. Schaffung einer Uberstel lungsmöghchkelt 
der vorhandenen Fremdsprachlehrer der 
Verwendungsgruppe L 3 in die Verwen
dungsgruppe L 2b 1 ,  wenn sie eine speziell 
für ihre Verwendung geschaffene Zusatzaus
bi ldung absolvieren, 

7. Bereinigung von Auslegungsproblemen bei 
den Ernennungserfordernissen der Reli
gionslehrer an Übungsschulen der Rel igions
pädagogischen Akademien, 

8. verstärkte Berücksichtigung der Studien der 
I nstrumental- (Gesangs-)pädagogik und der 
Musik- und Bewegungserziehung nach dem 
Kunsthochschul-Studiengesetz für die Ein
stufung der Musiklehrer, 

9.  Einschränkung der derzeitigen Anrechnung 
von Ausbi ldungszeiten bei der Finanzproku
ratur (oder sonstigen Verwaltung), als 
Rechtsanwaltsanwärter oder als N otariats
kandidat für den richterlichen Vorberei
tungsdienst, 

1 0 .  Wertung der aus Anlaß der Ausübung des 
Exekutivdienstes erbrachten Zeit der Zeu
geneinvernahme als Dienstzeit auch dann, 
wenn sie außerhalb des Dienstplanes l iegt, 

1 1 .  Voraussetzungen und lehrverpflichtungs
rechtliche Bewertung der Unterrichtstätig
keit österreichischer Lehrer im Ausland, die 
an Schulen in grenznahen Orten des 
Aus landes mitverwendet werden, 

1 2 . Verbesserung der Wertigkeit der Wochen
stunde aus dem Gegenstand "Geometrisches 
Zeichnen" als Trägerfach der Informatik an 
al lgemeinbildenden höheren Schulen und aus 

Entwurf- und Modezeichnen" durch ent
�
'
prechende Änderungen der Anlagen zum 

Bundeslehrer-Lehrverpfl ich tungsgesetz, 
1 3 .  kleinere Änderungen des DVG, wie zB 

KlarsteIlung, daß Berufungen bei der 
Behörde einzubringen sind, die den 
Bescheid in  erster Instanz erlassen hat, 
Abänderungsmöglichkeit gemäß § 6 8  
Abs. 2 AVG auch durch d i e  nachgeord
nete Dienstbehörde, 
Entfall des Hinweises auf die Beschwer
demöglichkeit an die Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts bei Ernennungen 
usw. und 
KlarsteIlung, daß die Fremdnormenzitie
rungen dynamischen Charakter h aben, 

14. Einbeziehung der Bediensteten des österrei
chischen Bundesheeres, die einer Einheit 
angehören, die auf Ersuchen internationaler 
Organisationen in das Ausland entsandt 
wurde, in  den Geltungsbereich des PVG, 

1 S. Einbeziehung der Abteilungsleiter in der 
Generaldirektion für die Post- und Telegra
phenverwaltung, des Leiters des Post- und 
T elegrapheninspektorates Salzburg, der LeI
ter einer Gruppe einer Post- und Telegra
phendirektion und des Leiters des Fernmel
detechnischen Zentral amtes in  die Regelung 
über die befristete Ernennung. 

16. Wahlrecht für die Personalvertretungswah
len auch für die Bediensteten, die in  das 
Ausland zu e iner im Rahmen der europäi
schen Integration oder der OECD bestehen
den Einrichtung zu Ausbildungszwecken 
entsandt sind, 

1 7 .  Schaffung je eines Fachausschusses für die 
Bediensteten 

der Panzergrenadierdivision und 
der Bewährungshilfe, des Sozialen Dien-
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stes an Justizanstalten sowie der Wiener 
Jugendgerichtshilfe, 

sowie Anpassung der die Fach- und Zentral
ausschüsse betreffenden Bestimmungen an 
die mit der Bundesministeriengesetz-Novelle, 
BGBI. Nr. 45/ 1 99 1 ,  geänderten Bezeichnun
gen, 

1 8 . Schaffung der Möglichkeit für Bundeslehrer 
an Privatschulen, einen Dienstste l lenwahl
ausschuß zu bilden, wenn der Schulerhalter 
der Wahl von Vertrauenspersonen zuge
stimmt hat, 

1 9. Hinzurechnung der Haushaltszulage zum 
Sonderkarenzurlaubsgeld, 

20.  Anspruch auf einmaligen Energiekostenzu
schuß für Bezieherinnen des Sonderkarenz
urlaubsgeldes für Dezember 1 990. 

Daneben enthält der Entwurf e inige Anpassungen 
an geänderte Bezeichnungen in  anderen Gesetzen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
d ieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 1 0  Abs. 1 
Z 1 6 B-VG. 

EG-Normen werden durch die getroffenen 
Regelungen nicht berührt. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 , 2, 4 und 7, 8 und 1 0  bis 1 3  (§ 25 Abs. 3, 
§ 3 1  Abs. 5, § 47 ,  § 87 Abs. 5 und 7, § 1 05, § 1 1 6 
Abs. 2, § 1 1 9 und § 1 24 Abs. l 'LßDG 1 979) : 

Hier wird eine Reihe von Zitierungen 
Wiederverlautbarung des A VG mit 
Nr. 5 1 / 1 99 1  angepaßt. 

an die 
BGBI. 

M it den Verweisen im § 105 wird außerdem 
klargestel lt, daß die Berufung gegen ein Erkenntnis 
der Disziplinarkommission ausschließlich bei der 
Disziplinarkommission einzubringen ist und die 
Bestimmungen über das Verfahren vor den 
Verwaltungssenaten für das Disziplinarverfahren 
nicht gelten .  

Der Vol lständigkeit halber wird darauf hingewie
sen, daß auch in  den übrigen Angelegenheiten des 
Dienstrechts keine Zuständigkeit der Verwaltungs
senate besteht. Eine solche Zuständigkeit könnte 
nur durch ausdrückliche gesetzliche Anordnung 
begründet werden. Eine Rezeption der Bestimmun
gen des A VG allein genügt hiefür nicht. 

Zu Art. I Z 3 (§ 39 a BDG 1979 ) : 

Die Absicht Österreichs, den Europäischen 
Gemeinschaften beizutreten, und die Bemühungen 
zur Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsrau
mes machen es notwendig, daß Bundesbedienstete 
durch Praxisaufenthalte bei Im Rahmen der 

europäischen Integration tätigen Einrichtungen 
unmittelbare Erfahrungen gewinnen können (zB 
mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaften, 
deren Institutionen, Verfahren, Wil lensbi ldung 
usw.) , die ihnen eine effiziente Wahrnehmung von 
Aufgaben in  EG-nahen Arbeitsbereichen ermögli
chen. Für solche Praxisaufenthalte werden in  erster 
Linie Aufenthalte bei Einrichtungen der EG und der 
EITA in Betracht kommen. Auch Praktika bei der 
OECD können i n  diesem Zusammenhang für 
Bundesbedienstete wertvoll sein. 

Für Praxisaufenthalte dieser Art fehlt derzeit ein 
geeignetes dienstrechtliches Instrumentarium, zu
mal eine Dienstzutei lung nach § 39 BDG 1 979 nur 
zu Dienststel len des Bundes möglich ist. Es sol len 
daher i n  einem neuen § 39 a BDG 1 979 die 
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, 
die die Entsendung zu im Rahmen der europäischen 
Integration tätigen Einrichtungen und der OECD 
zu Ausbildungszwecken ermöglichen .  

Es wird sich empfehlen, daß d ie  auf diese Weise i n  
das Ausland entsandten Beamten mit d e n  österrei
chischen Vertretungs behörden im betreffenden 
Ausland engen Kontakt halten .  

Zu Art. I Z 5 (§ 54 Abs. 3 BDG 1 979) : 

Im Sinne einer ökonomischen Vorgangsweise 
und um Verfahrensverzögerungen zu vermeiden, 
sol l  bei der Einbringung von Rechtsmitteln, 
Devolutionsanträgen usw. die Einhaltung des 
Dienstweges nicht mehr zwingend vorgeschrieben 
werden. Sollte in  diesen Fällen eine Verständigung 
von Dienstvorgesetzten (zB bei Berufungen gegen 
Versetzungsbescheide) oder die Einholung von 
Stellungnahmen von Dienstvorgesetzten erforder
lich sein, hätte dies die Behörde zu veranlassen. 

Zu Art. I Z 6 (§ 76 BDG 1 9 79 ) : 

Derzeit kann die Pflegefreistel lung - wenn die 
Voraussetzungen für eine stundenweise Inan
spruchnahme, nämlich Schicht- oder Wechseldienst 
oder unregelmäßiger Dienst, nicht vorliegen - nur 
tageweise in Anspruch genommen werden. Die 
bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß diese 
Regelung n icht praxisnah ist. Es soll daher eine 
halbtageweise Inanspruchnahme ermöglicht wer
den.  

Zu Art. I Z 9 (§ 1 03 Abs. 4 BDG 1 979) : 

Obschon § 1 06 dem Disziplinaranwalt ParteisteI 
lung im Disziplinarverfahren e inräumt, hat  der 
Verwaltungsgerichtshof i n  se inen Erkenntnissen 
vom 29.  Oktober 1 980,  Zl .  1 087/80 , 29.  Feber 1 98 4, 
Z l .  84/09/0045 und 22 .  Oktober 1 987,  
Z l .  8 7/09/0228 ,  e ine Berechtigung des Diszipl inar-
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anwaltes zur Erhebung von Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Disziplinaroberkommission als 
nicht gegeben erachtet, weil er hiedurch nicht in 
einem subjektiv-öffentlichen Recht verletzt sein 
kann. 

Um einerseits die Gleichstellung beider Verfah
rensparteien zu gewährleisten, andererseits aber 
auch die Überprüfung letztrnstanzlicher Bescheide 
durch das Höchstgericht nach jeder Richtung hin zu 
ermöglichen, soll ein auf Art. 1 3 1  Abs. 2 (Bescheid
beschwerde) B-VG gestütztes Beschwerderecht 
geschaffen werden. Der Disziplinaranwalt hat das 
Beschwerderecht zur Wahrung dienstlicher Interes
sen auszuüben. 

Zu Art. I Z 1 4  bis 1 7, 24, 28,  29 und 31 (§§ 1 3 7  
Abs. 4, 1 39, 1 4 1 ,  1 4 2  und 2 4 3  Abs. l BDG 1979  
sowie Anlage 1 Z 1 2 .4, 14 . 1  und 17  zum BDG 1 979): 

Die Zitierungsanpassungen sind auf Grund der 
Wiederverlautbarung des Wehrgesetzes 1 990 erfor
derlich.  

In der Anlage 1 Z 12.4 wird außerdem berück
sichtigt, daß der Begriff "freiwil lig verlängerter 
Grundwehrdienst" mit dem Wehrgesetz 1 990 durch 
den Begriff des "Wehrdienstes als Zeitsoldat" 
abgelöst wurde. 

Zu Art. I Z 18 (§  1 43 a BDG 1 979) : 
Wachebeamte werden besonders häufig zu 

Zeugeneinvernahmen vor Gerichte oder vor Ver
waltungsbehörden geladen, um über Wahrnehmun
gen auszusagen, die sie in Ausübung des Exekutiv
dienstes gemacht haben (zB bei Strafverfahren aller 
Art) . Diese Tätigkeit erfolgt aus dienstlichem Anlaß 
und es besteht auch dienstliche Folgeleistungs
pflicht. 

Um eine ungerechtfertigte Benachteiligung dieser 
Bediensteten zu vermeiden, soll für sie die Zeit der 
notwendigen Anwesenheit bei einer solchen Be
hörde auch dann als Dienstzeit gelten, wenn diese 
Zeit außerhalb des Dienstp lanes des Wachebeamten 
l iegt. Die vorgesehene Zeitbegrenzung nimmt auf 
die für das Betreten und Verlassen des betreffenden 
Amtsgebäudes erforderliche Zeit und auch darauf 
Rücksicht, daß zur pünktlichen Einhaltung des 
Ladungstermines ein gewisser "Sicherheitsabstand" 
einzuhalten und nach Abschluß der Zeugeneinver
nahme der Aufwandsersatz bei dieser Behörde 
anzusprechen ist. Einer Zeugeneinvernahme im 
Sinne dieser Bestimmung gleichzuhalten sind jene 
Fälle, in denen einem Bediensteten nach Eintreffen 
bei dem betreffenden Gericht oder der Verwal
tungsbehörde mitgeteilt wird, daß seine Einver
nahme entbehrlich ist oder aus sonstigen Gründen 
entfällt. 

Zu Art. I Z 19 (§  1 6 9  Abs. 1 BDG 1 979) : 
Die Einfügung des § 39 a erfordert eine Zitie

rungsanpassung. 

Zu Art. I Z 20 und 21 (§  1 98 Abs. 3 und § 2 1 9  Abs. 6 
BDG 1 979) : 

Bei den Bundeslehrern an Hochschulen und bei 
den Lehrern (an Schulen) werden die Bestimmun
gen über die Pflegefreistellung an die Änderung des 
§ 76 angepaßt. Da die Wochendienstzeit (die 
Lehrverpflichtung) dieser Bediensteten einem unre
gelmäßigen Dienst im Sinne des § 76 Abs .  2 
vergleichbar ist, wird ein stundenweiser Verbrauch 
der Pflegefreistellung vorgesehen. 

Aus pädagogischen Gründen ordnet § 2 1 9  Abs. 6 
ausdrücklich an, daß die Pflegefreistel lung, soweit 
sie auf Unterrichtstätigkeit entfällt, in vol len 
Unterrichtsstunden zu verbrauchen ist. Die ver
brauchte Zeit ist nach den Bestimmungen über die 
Lehrverpflichtung ohne Rundungen abzurechnen.  

Zu Art. I Z 22  (§ 230  a BDG 1 979) : 

§ 230 a sieht schon derzeit für die Leiter einer 
Gruppe der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung und die Leiter einer Post
und Telegraphendirektion eine befristete Ernen
nung für einen jeweils fünf Jahre nicht übersteigen
den Zeitraum vor. 

Die Post- und Telegraphenverwaltung wünscht 
aus organisatorischen Gründen eine Ausweitung 
dieser Befristungsregelung auch auf die Abteilungs
leiter in der Generaldirektion der Post- und 
Telegraphenverwaltung. Wegen völlig gleicher 
Einstufung (Verwendungsgruppe PT 1 ,  Dienstzula
gengruppe S) wären in diese Regelung auch der 
Leiter des Post- und Telegrapheninspektorates 
Salzburg, die Leiter einer Gruppe einer Post- und 
Telegraphendirektion und der Leiter des Fernmel
detechnischen Zentralamtes einzubeziehen. 

Zu Art. I Z 23  (§  240 Abs. 3 BDG 1 979) : 

Den vorhandenen Fremdsprachlehrern der Ver
wendungsgruppe L 3 wird eine ÜbersteIlung in die 
Verwendungsgruppe L 2b 1 ermöglicht, wenn sie 
eine speziel l  auf ihre Verwendung abgestellte 
Zusatzausbildung aufweisen.  Da sich über die 
vorhandenen Fremdsprachlehrer hinaus keine 
neuen Anlaßfälle mehr ergeben werden, ist diese 
Regelung im Wege einer Übergangsbestimmung -
und nicht in der Anlage 1 - zu treffen .  

Zu Art. I Z 25  (§ 247  Abs. 2 BDG 1 979): 

Die Ausnahmebestimmung zur Klausel über die 
dynamischen Verweisungen auf Fremdnormen wird 
um eine neue statische Verweisung in der Anlage 1 
Z 1 2 .4  Iit. c erweitert. 

Zu Art. I Z 26 und 27 (Anlage 1 Z 2 . 2  BDG 1 979) : 

Hier werden einige Bezeichnungen an geänderte 
schulrechtliche Regelungen angepaßt. 
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Zu Art. I Z 30 (Anlage 1 Z 1 5,4 BDG 1 979) : 

Durch das Wehrrechtsänderungsgesetz 1 9 8 8  
wurde das Mi l izsystem eingeführt, was auch zu 
Änderungen bestimmter mi litärischer Bezeichnun
gen führte. Die vorliegende Bestimmung trägt 
diesem Umstand Rechnung. 

Zu Art. I Z 32 und 33  (Anlage 1 Z 23.2 und 23 .3 
BDG 1 979) : 

Bei den L 1 -Ernennungserfordernissen für Reli
gionslehrer an Übungsvolksschulen der Religions
pädagogischen Akademien sol l  - nachdem die seit 
der 2. BDG-Novel le 1 98 4  geltende Textierung 
Anlaß für abweichende Interpretationen geboten 
hat - die bis dahin unstrittige Rechtslage wieder 
hergestellt werden, wonach jede der beiden 
erforderlichen Lehrbefähigungen notwendiger- und 
hinreichenderweise eine entsprechende Lehrbefähi
gung aus Religion ist. Die Erfordernisse für 
Religionslehrer an Übungsvolksschulen der Reli
gionspädagogischen Akademien sollen überdies aus 
der Z 23 .3  ausgegliedert und anstelle aufgehobener 
Bestimmungen in die Z 23 .2  aufgenommen werden. 

Zu Art. I Z 34 (Anlage 1 Z 24.3 Abs. 1 BDG 1 979) : 

Mit der neuen lit. b werden in der Verwendungs
gruppe L 2a 2 zusätzlich jene Personen berücksich
tigt, die im Rahmen des zur Lehrbefähigung für 
einen einschlägigen musikalischen Unterrichtsge
genstand führenden Studiums einen Schwerpunkt in 
einem zweiten Instrument oder Gesang absolviert 
haben . 

Zu Art. I Z 35 (Anlage 1 Z 24,4 lit. b BDG 1 979) : 

Die umfassendere Formulierung "die der Ver
wendung entsprechende Lehrbefähigung" sol l  eine 
zwanglosere Subsumption der Religionslehrer an 
Übungsvolksschulen der Religionspädagogischen 
Akademien ermöglichen . Weiters sollen L 2a 2-Leh
rer an Übungshauptschulen, die bislang mangels 
einer anwendbaren Sonderbestimmung dem Regime 
der Z 23 . 1  (Lehrer an Hauptschulen) unterlagen, 
von der Z 23 . 4  erfaßt werden, wodurch auch das 
verständlicherweise verlangte Praxiserfordernis für 
diese Übungsschullehrer ausdrücklich zum Tragen 
kommt. 

. 

Zu Art. II Z 1 (§ 9 a Abs. 8 RDG) : 

Berichtigung eines Zitierfehlers. 

Zu Art. 11  Z 2 und 6 (§  25 Abs. 4 und § 82 Abs. 1 
RDG) : 

Aus gegebenem Anlaß sollen die Textierungen 
des § 82 Abs . 1 an Art. 8 8  Abs .  2 B-VG angepaßt 

werden. Nach dieser Bestimmung des B-VG dürfen 
Richter nur auf Grund eines förml ichen richterl i
chen Erkenntnisses wider ihren Wil len auf eine 
andere Stelle versetzt werden. Der Ausdruck 
"Erkenntnis" wird bereits jetzt im diszipl inarrechtli
ehen Teil verwendet und soll daher auch im 
Dienstgerichtsverfahren herangezogen werden. 
Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht beabsich
tigt. 

Zu Art. II Z 3 und 4 (§ 26 Abs. 1 und 3 RDG) : 

Seit dem am 1 .  Jänner 1 9 8 8  in Kraft getretenen 
Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz, BGBI .  
Nr.  5 2 3 / 1 987,  s ind die Rechtsanwalts-, die Notari
ats- und die Richteramtsprüfung nach Maßgabe der 
Ablegung der vorgesehenen Ergänzungsprüfungen 
wechselseitig anrechenbar. Neben der Gleichwer
tigkeit dieser Berufsprüfungen besteht auch Über
einstimmung darin, daß für den Beruf des 
Rechtsanwalts, Notars und Richters eine neunmo
natige Gerichtspraxis Eintragungs- oder Ernen
nungsvoraussetzung 1St. 

Erhebliche Unterschiede bestehen jedoch in den 
für die genannten Berufe vorausgesetzten prakti
schen Verwendungszeiten. Während für die Eintra
gung in die Rechtsanwaltsliste und für die 
Ernennung zum Notar grundSätzlich jewei ls eine 
siebenjährige praktische Verwendung vorausgesetzt 
wird, genügt für die Ernennung zum Richter eine 
vierjährige Rechtspraxis. 

Der vorliegende Entwurf zielt nicht darauf ab, 
das unterschiedliche Ausmaß der erforderlichen 
Rechtspraxis zu vereinheitlichen, da für diese 
unterschiedlichen Regelungen sachliche Gründe ins 
Treffen geführt werden können. Sachlich begründ
bar ist ferner, daß für den Beruf des Rechtsanwalts 
und Notars berufsspezifische Ausbi ldungszeiten, die 
durch keine andere Ausb ildung ersetzt werden 
können, verlangt werden. Die berufsspezifische 
Ausbildung beim Rechtsanwalt hat mindestens fünf 
Jahre (bzw. für Rechtsanwaltsanwärter mit dem 
akademischen Grad e ines Doktors der Rechtswis
senschaften mindestens vier Jahre) zu dauern. Für 
die berufsspezifische Ausbi ldung eines Notars sind 
drei Jahre (in Ausnahmefällen zwei Jahre) nach der 
abgelegten Berufsprüfung vorgesehen. Demgegen
über fehlt für Richter eine - über die neunmonatige 
Gerichtspraxis h inausgehende - obligatorische 
berufsspezifische Ausbildung. So erfül lt jeder 
geprüfte Rechtsanwaltsanwärter, der die erforderli
che Ergänzungsprüfung abgelegt hat, die zeitlichen 
Voraussetzungen für das Richteramt, selbst wenn er 
bei Gericht nur neun Monate als Rechtspraktikant 
tätig gewesen ist. 

Zwar sind für einen Prüfungswerber, der die 
Notariats- oder die Rechtsanwaltsprüfung bestan
den hat und die Richteramtsprüfung ablegen wil l ,  
Bestimmungen der Gerichtsverfassung und der 
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Geschäftsordnung, das Dienstrecht der Richter 
sowie die Verfahrensleitung und Verhandlungsfüh
rung durch den Richter Prüfungsgegenstände, doch 
könne durch den Nachweis der erforderlichen 
theoretischen Kenntnisse die in diesem Zusammen
hang auch notwendigen praktischen Erfahrungen 
nicht ersetzt werden. 

Mit der Neufassung des § 26 Abs . 1 RDG soll  
erreicht werden, daß der Ernennung zum Richter 
eine - abgesehen vom Ausnahmefal l  des § 26 
Abs. 3 RDG - zumindest einjährige berufsspezifi
sche Ausbildung im richterlichen Vorbereitungs
dienst voranzugehen hat. Bei der Dauer dieser 
obligatorischen Ausbildung als Richteramtsanwär
ter wird darauf Bedacht genommen, daß sie im 
Verhältnis zu den berufsspezifischen Ausbildungs
zeiten der Rechtsanwälte und Notare sowie der für 
d iese Berufe erforderlichen praktischen Verwen
dungen insgesamt steht. 

Zu Art. 11  Z 5 und 7 (§ 68 a Abs. 3 und § 1 7 1  Abs. 2 
und 3 RDG) : 

Durch die erweiterte Wertgrenzennovelle steigt 
zum einen die Zahl der Rechtsmittel, die von den 
Gerichtshöfen erster Instanz zu behandeln sind. 
Zum anderen werden Planstellen der Gehalts
gruppe II dem Eingangsgericht zugewidmet wer
den. Damit verringert sich für die Richter an 
Gerichtshöfen erster Instanz die Möglichkeit, zu 
Richtern an Gerichtshöfen II .  Instanz ernannt zu 
werden. 

Zum Ausgleich für die Mehrbelastung und die 
Einschränkung der Karrieremöglichkeit sol l  ab 
1 .  Juli 1 9 9 1  ein Zuschlag zur Dienstzulage als 
angemessenes Äquivalent gegeben werden. 

Da die Begründung für die Einführung des 
Zuschlages nur auf Richter zutrifft, die sich derzeit 
noch im Dienststand befinden, soll sich der 
Zusch lag auf die Ruhegenußbemessung von Rich
tern, die vor dem 1 .  Juli 1 99 1  aus dem Dienststand 
ausgeschieden sind, und auf Hinterbl iebene nach 
solchen Richtern nicht auswirken. 

Zu Art. III Z 1 (§ 1 1  BLVG) : 

Mit diesen Bestimmungen soll einem wichtigen, 
immer wieder an das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst von den Nachbarstaaten 
herangetragenen Anliegen Rechnung getragen 
werden. Dem nach der politischen Veränderung 
entstandenen Bedarf ausländischer Schulen an 
Lehrern für den Unterricht vor al lem in deutscher 
Sprache kann in grenznahen Schulen stundenweise, 
sohin ohne Inanspruchnahme einer vol len Lehrver
pflichtung, durch die zusätzliche Verwendung eines 
österreichischen Lehrers, der bereits an einer 
österreichischen Schule unterrichtet, entsprochen 
werden . 

Gleichzeitig werden dabei Beziehungen zwischen 
der österreichischen und der ausländischen Schule 
geknüpft, die in idealer Weise dem interkulturellen 
Verständnis dienen und ein hervorragendes Beispiel 
der Nachbarschaftshilfe im Rahmen der Ostaktio
nen darstel len. 

Zu Art. III Z 2 und 3 (§§ 12 bis 15 BLVG) : 

Die Einfügung des § 1 1  erfordert eine Umnume
rierung der folgenden Paragraphen des BL VG und 
die Anpassung einer Zitierung. 

Zu Art. III Z 4 und 6 (Anlage 3 Z 90 und Anlage 4 
Z 1 1  a zum BLVG) : 

Der neue Lehrplan für den Unterrichtsgegen
stand "Geometrisches Zeichnen" an allgemeinbil
denden höheren Schulen (Verordnung BGBI. 
Nr. 477 / 1 990) verlangt in vielfältiger Weise den , 
Einsatz des Computers als Unterrichts- und 
Arbeitsmittel, was zu einer Erhöhung der zeitlichen 
Inanspruchnahme des Lehrers bei der V or- und 
Nachbereitung des Unterrichtes führt. Diesem 
Umstand soi l lehrverpflichtungsrechtlich durch eine 
Anhebung der Wertigkeit der Wochenstunde von 
Lehrverpflichtungsgruppe IV auf Lehrverpfl ich
tungsgruppe III Rechnung getragen werden.  

Zu Art. III Z 5, 7 und 8 (Anlage 4 Z 8, Anlage 4 a 
Z 1 a und Anlage 5 Z 1 4  zum BLVG) : 

Dem Lehrer für "Entwurf- und Modezeichnen" 
obliegen im Zusammenhang mit dem für den 
Werkstättenunterricht entworfenen und dort gear
beiteten Werkstücken Aufgaben, die zu einer 
zusätzlichen zeitlichen Inanspruchnahme führen .  
Diesem Umstand sol l  lehrverpflichtungsrechtlich 
durch eine Anhebung der Wertigkeit der Wochen
stunde von Lehrverpflichtungsgruppe IV auf Lehr
verpflichtungsgruppe IVa Rechnung getragen wer
den. 

Zu Art. IV Z 1, 2, 4, 6 und 9 bis 12 (§  1 Abs. 1,  §§  2 
bis 9, § 9 Abs. 2, §§ 1 1  bis 1 5, § 1 3  Abs. 4 und 5, § 1 4  
Abs. 4 und § 1 6  DVG) : 

Hier wird eine Reihe von Zitierungen 
Wiederverlautbarung des A VG mit 
Nr. 5 1 / 1 99 1  angepaßt. 

an die 
BGBI. 

Zu Art. IV Z 3 (§ 2 Abs. 2 erster Satz DVG) : 

Die hier vorgesehene Änderung trägt dem 
Umstand Rechnung, daß nicht der Hilfsapparat des 
obersten Organs, sondern das oberste Organ selbst 
oberste Dienstbehörde sein muß. 

Zu Art. IV Z 5 (§  10 DVG) : 

Der neu angefügte letzte Satz bestimmt, daß bei 
Ernennungen, Verleihungen von Amtstiteln usw. 
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auch der Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit 
beim Verwaltungsgerichtshof oder Vei-fassungsge
richtshof entfallen kann. Dieser Hinweis ist nämlich 
keine Rechtsmittelbelehrung und daher von der 
bisherigen Formulierung nicht erfaßt. 

Zu Art. IV Z 7 (§ 1 2  Abs. 1 DVG) : 
Der neue § 63 Abs. 5 A VG läßt der Partei die 

Wahl, Berufungen entweder bei der Behörde 
einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz 
erlassen hat, oder bei der Behörde, die über die 
Berufung zu entscheiden hat. Im Dienstrechtsver
fahren ist es aus organisatorischen Gründen 
zweckmäßig, als Einbringungsbehörde ausschließ
lich die erstgenannte Ste l le  (also die nachgeordnete 
Dienstbehörde) vorzusehen. Eine vergleichbare 
Lösung wird im § 1 0 5  BDG 1 979 für das 
Disziplinarverfahren getroffen, da es die Anwen
dung des § 63 Abs .  5 erster Satz zweiter Halbsatz 
A VG ausschließt. 

Zu Art. IV Z 8 (§ 13 Abs. 2 DVG) : 
N ach der geltenden Regelung können rechtskräf

tige dienstrechtliche Bescheide, aus denen nieman
dem ein Recht erwachsen ist, nur von der obersten 
Dienstbehörde abgeändert oder aufgehoben wer
den. 

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie soll 
diese Mögl ichkeit auch nachgeordneten Dienstbe
hörden eingeräumt werden, wenn 

1 .  Beamte betroffen sind, die nach wie vor dem 
Personalstand der nachgeordneten Dienstbe
hörde angehören, und 

2 .  keine Aufhebung oder Abänderung nach § 1 3  
Abs.  1 DVG vorgenommen wird. 

Zu Art. IV Z 1 2  (§  1 7  DVG) : 
Diese Bestimmung stellt klar, daß im DVG 

enthaltene Verweise auf andere Bundesgesetze als 
dynamische Verweise zu verstehen sind. 

Zu Art. tv Z 13 (§§ 18 und 19 DVG) : 

Aus Anlaß der Einfügung des neuen § 1 7  erhalten 
die bisherigen §§ 17 und 1 8  neue Bezeichnungen. 

Zu Art. V Z 1 (§  1 Abs. 3 PVG) : 
Bedienstete des österreichischen Bundesheeres, 

die einer Einheit angehören, die auf Ersuchen 
internationaler Organisationen in das Ausland 
entsandt wurde, sollen dem Geltungsbereich des 
PVG unterstel lt  werden, wie dies auch für andere im 
Ausland verwendete Bedienstete anderer Bereiche 
zutrifft. 

Zu Art. V Z 2 (§ 1 1  Abs. 1 PVG) : 
Mit Bundesgesetz BGBI.  Nr. 45/ 1 99 1  wurde ein 

eigenes Bundesministerium für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz geschaffen. Der bisher 
beim Bundeskanzleramt bestehende Fachausschuß 
für die Bediensteten der Untersuchungsanstalten 
der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung ist infolge 
dieser Zuständigkeitsverschiebung nunmehr beim 
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz zu errichten. 

Mit Verordnung der Bundesregierung BGBI.  
Nr. 1 62 / 1 98 1  wurde dem Kommando der Panzer
grenadierdivision die Zuständigkeit als nachgeord
nete Dienstbehörde übertragen. Da auch den 
übrigen dem Bundesministerium für Landesverteidi
gung unterstehenden Organisationseinheiten, die 
als nachgeordnete Dienstbehörden gelten, eigene 
Fachausschußbereiche zugeordnet sind, wird auch 
für die Bediensteten der Panzergrenadierdivision 
ein Fachausschuß geschaffen. 

Mit der Errichtung eines Fachausschusses für die 
Bediensteten der Bewährungshilfe, des Sozialen 
Dienstes an Justizanstalten sowie der Wiener 
Jugendgerichtshilfe wird sowohl für die bei 
Bundesdienststel len als auch für die beim Verein für 
Bewährungshilfe tätigen Bediensteten dieses Berei
ches eine einheitliche Personalvertretung geschaf
fen. 

In einer Reihe von Fällen werden Umschreibun
gen wie "sonstige Bedienstete" durch Umschreibun
gen ersetzt, die auf die Art ihrer Tätigkeit Bezug 
nehmen. 

Anläß lich der zahlreichen Änderungen wird auch 
eine Neugliederung dieser Bestimmung vorgenom
men, die der besseren Übersichtlichkeit dienen sol l .  

Z u  Art. V Z 3 (§ 1 3  Abs. 1 PVC) : 

Auf Grund der mit Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 45/ 1 99 1  erfolgten Novel l ierung des Bundesmi
nisteriengesetzes 1 986 ist der beim Bundeskanzler
amt zu errichtende Zentral ausschuß für die 
Bediensteten der Gesundheitsverwaltung nicht mehr 
anzuführen. Weiters ist die Bezeichnung des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport entsprechend anzupassen. 

In einer Reihe von Fällen werden Umschreibun
gen wie "sonstige Bedienstete" durch Umschreibun
gen ersetzt, die auf die Art ihrer Tätigkeit Bezug 
nehmen. 

Um die Übersichtlichkeit der Bestimmung zu 
erhöhen, wird e ine Neugliederung vorgenommen. 

Zu Art. V Z 4 und 6 (§ 15 Abs. 6 und § 21 Abs. l 
PVG) : 

Der Verlust des passiven Wahlrechtes bei 
Verhängung einer über die Disziplinarstrafe des 
Verweises hinausgehenden Disziplinarstrafe wäh
rend der Dauer dieser Strafe ist durch das 
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Inkrafttreten des BDG 1 979 gegenstandslos gewor
den, da dieses Gesetz keine zeitlich wirkenden 
Strafen enthält. 

Im Heeresdisziplinargesetz sind zwar noch 
zeitlich wirkende Diszipl inarstrafen vorgesehen. 
Eine weitere Anwendung der l it. c ausschließlich auf 
Bedienstete nach dem Heeresdisziplinargesetz 
würde aber zu einer Ungleichbehandlung führen, 
d ie aus verfassungsrechtlicher Sicht bedenklich 
erschiene. Sie ist auch nicht erforderlich, da die 
erhebliche Rechtsfolge des Verlustes des passiven 
Wahlrechtes unter Umständen in keinem Verhältnis 
zum Unrechtsgehalt einer geringfügigen Verfeh
lung stehen könnte. 

Im § 2 1  Abs. 1 wird eine Zitierung an den Entfall 
des § 1 5  Abs. 6 lit. c angepaßt. 

Zu Art. V Z 5, 7 bis 9, 1 3  und 1 4  (§ 20 Abs. 1 3 , § 2 1  
Abs. 6, § 26 Abs. 4, § 29  Abs. 3, § 4 1  a Abs. 1 und 
§ 4 1  d PVG) : 

Hier wird eine Reihe von Zitierungen an die 
Wiederverlautbarung des AVG mit BGB!.  
N r. 5 1 / 1 99 1  angepaßt. 

Zu Art. V Z 10 (§  35 Abs. 2 bis 4 PVG) : 

Bundeslehrer, die am Tag der Ausschreibung der 
Wahl nicht an einer Dienststelle des Bundes 
verwendet werden, sollen die Möglichkeit erhalten, 
einen Dienststel lenwahlausschuß zu bilden, wenn 
der Schulerhalter der Wahl von Vertrauenspersonen 
zugestimmt hat. Die bisherige Regelung der 
Übernahme der Zuständigkeiten des Dienststel len
wahlausschusses durch den Fach- bzw. Zentralaus
schuß hat sich für diesen Fall als verwaltungsauf
wendig erwiesen. 

Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Bestim
mung neu gegliedert. 

Zu Art. V Z 1 1  (§ 37 a PVG) : 

Da das PVG nunmehr auch auf Bedienstete des 
österreichischen Bundesheeres, die einer Einheit 
angehören, die auf Ersuchen internationaler Orga
nisationen in das Ausland entsandt wurde, anzu
wenden sein soll , soll dieser Bedienstetengruppe das 
Wahlrecht eingeräumt werden. 

Für Bedienstete, die zu einer im Rahmen der 
europäischen Integration oder der OECD bestehen
den Einrichtung zu Ausbildungszwecken entsandt 
sind, gilt diese Einrichtung gemäß § 39 a Abs. 2 
BDG 1 979 als Dienststel le .  Da eine solche 
Einrichtung keine Dienststel le des Bundes darstellt, 
fällt sie nicht unter den Anwendungsbereich des 
PVG. 

§ 37 a PVG sichert jedem dieser Bediensteten das 
Wahlrecht für die Personalvertretung so als ob er an 
seiner bisherigen Bundesdienststel le  verb l ieben 
wäre. Er soll in diesem Fall auch von der 
Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen 
können.  

Abs . 3 entspricht dem § 62 a Abs .  5 der National
rats-Wahlordnung 1 97 1 ,  BGB!. Nr. 39 1 1 1 970, in 
der Fassung des Wahlrechtsänderungsgesetzes 
1 990, BGB!. Nr. 1 4 8 .  

Zu Art. V Z 1 2  (§  3 8  PVG) : 

Wird ein Personalvertreter bei etner solchen 
Einrichtung im Ausland verwendet, sol l  seine 
Funktion ebenso ruhen, wie dies bereits jetzt für die 
Zeit der Tätigkeit bei einer österreich ischen 
Dienstste l le  im Ausland vorgesehen ist. 
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Textgegenüberstellung 

In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Neuregelungen nicht aufgenommen, 
denen kein bisheriger Text gegenübersteht oder 
die nur geänderte Numerierungen oder Zitierungsanpassungen beinhalten. 

a l t  n e u  

BDG 1 979 

Art. I Z 6 :  

Pflegeurlaub 

§ 76. ( 1) Der Beamte, der wegen der notwendigen Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten oder verunglückten nahen 
Angehörigen nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist, hat, unbeschadet 
des § 74, Anspruch auf Pflegeurlaub. Dieser Pflegeurlaub darf im Kalenderjahr 
sechs Werktage nicht übersteigen. 

(2) Als nahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und Personen 
anzusehen, die mit dem Beamten in gerader Linie verwandt sind, ferner 
Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der Beamte 
in Lebensgemeinschaft lebt. 

(3) § 66 Abs. 1 und 2 ,  § 67 sowie § 78 sind auf den Pflegeurlaub sinngemäß 
anzuwenden. 

Pflegefreistellung 

§ 76. ( 1 )  Der Beamte, der wegen der notwendigen Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten oder verunglückten nahen 
Angehörigen nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist, hat -
unbeschadet des § 74 - Anspruch auf pflegefreistellung. Als nahe Angehörige 
sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit dem Beamten in gerader Linie 
verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt. 

(2) Die Pflegefreistellung kann tageweise oder halbtageweise in Anspruch 
genommen werden. Verrichtet der Beamte jedoch Schicht- oder Wechseldienst 
oder unregelmäßigen Dienst, ist die Pflegefreistellung in vollen Stunden zu 
verbrauchen. Die Pflegefreistellung darf im Kalenderjahr das Ausmaß der auf 
eine Woche entfallenden dienstplanmäßigen Dienstzeit des Beamten nach § 48  
Abs. 2 oder 6 oder nach den  §§  50 a bis 50 d nicht übersteigen. 

(3) Ändert sich das Ausmaß der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit des 
Beamten während des Kalenderjahres, so ist die in diesem Kalenderjahr bereits 
verbrauchte Zeit der Pflegefreistel lung in dem Ausmaß umzurechnen, das der

' 

Änderung des Ausmaßes der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit entspricht. 
Bruchteile von Stunden sind hiebei auf volle Stunden aufzurunden. 

(4) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer Pflegefreistellung in einem dem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unmittelbar vorangegangenen vertragli
chen Dienstverhältnis zum Bund, so ist die im vertraglichen Dienstverhältnis zum 
Bund bereits verbrauchte Zeit der Pflegefreiste llung auf den im öffentlich-rechtli
chen Dienstverhältnis bestehenden Anspruch auf Pflegefreistel lung anzurechnen. 
Hat sich das Ausmaß der auf eine Woche entfallenden dienstplanmäßigen 
Dienstzeit geändert, ist dabei auch Abs. 3 anzuwenden. 
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a l t  

Art. I Z 8 :  

§ 87.  (7) Die Aufhebung und Abänderung gemäß § 1 3  Abs. 1 DVG, BGBL 
Nr. 29/ 1 984,  und gemäß § 68 Abs . 2 AVG 1 950 von Bescheiden der 
Leistungsfeststel lungskommission obliegt abweichend vom § 1 3  Abs. 2 DVG der 
Leistungsfeststellungskommission, die den Bescheid erlassen hat. 

Art. I Z 1 0 :  

Disziplinarverfahren 

A n w e n d u n g  d e s  A l l g e m e i n e n  V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e 
s e t z e s  1 9 5 0  u n d  d e s  Z u s t e l l g e s e t z e s  

§ 1 05. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das 
Disziplinarverfahren 

1 .  das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1 95 0  mit Ausnahme der §§ 2 ,  
3, 4, 1 2, 42 Abs. 1 und 2 ,  5 1 ,  57, 63 Abs .  1 , 64 Abs. 2 , 68 Abs. 2 und 3, 75 ,  76,  
77, 78 , 79 und 80  sowie 

2. das Zustellgesetz, BGBL Nr. 200/ 1 98 2, 
anzuwenden. 

Art. I Z 1 6 :  

Verwendungsbezeichnungen 

§. 14 1 . Beamte, die nach § 1 1  des Wehrgesetzes zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, haben in den Verwendungsgrup
pen P 1 bis P S  folgende, nach § 8 des Wehrgesetzes zukommende mil itärische 
Dienstgrade als Verwendungsbezeichnungen zu führen : Korporal, Zugsführer, 
Wachtmeister, Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabswachtmeister; in 
den Verwendungsgruppen P 1 bis P 3 überd ies : Offiziersstellvertreter. 

Art. I Z 22 :  

Zeitlich begrenzte Funktionen 

§ 230  a. ( 1 )  Die Planste l len des Leiters einer Gruppe der Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung und des Leiters einer POSt- und 

n e u  

§ 87.  (7) Die Aufhebung und Abänderung von Bescheiden der Leistungsfest
stellungskommission 

1. gemäß § 1 3  Abs .  1 DVG, BGBL Nr. 29/ 1 98 4, und 
2. gemäß § 68 Abs. 2 AVG 

obliegt abweichend vom § 1 3  Abs. 2 DVG der Leistungsfestste l lungskommission, 
die den Bescheid erlassen hat. 

Disziplinarverfahren 

A n w e n d u n g  d e s  A V G  u n d  d e s  Z u s t e l l g e s e t z e s  

§ 1 05.  Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das 
Diszipl inarverfahren 

1 .  das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 1 2 , 42 Abs. 1 und 2, 5 1 ,  5 1  a, 57, 63 
Abs. 1 und 5 erster Satz zweiter Halbsatz, 64 Abs .  2 , 67 a bis 67 g, 68 Abs. 2 
u nd 3 und 75 bis 80 sowie 

2. das Zustel lgesetz, BGBL Nr. 200/ 1 9 8 2, 
anzuwenden. 

Verwendungsbezeichnungen 

§ 1 4 1 .  Beamte, die nach § 1 1  des Wehrgesetzes 1 990 zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, haben in den Verwendungsgrup
pen P 1 bis P 5 folgende, nach § 10 des Wehrgesetzes 1 990 zukommende 
mi litärische Dienstgrade als Verwendungsbezeichnungen zu führen : Korporal, 
Zugsführer, Wachtmeister, Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabs
wachtmeister; in den Verwendungsgruppen P I  bis P 3 überdies : Offiziersstell
vertreter. 

Zeitlich begrenzte Funktionen 

§ 230  a. ( 1 )  Folgende Planste l len sind durch befristete Ernennung für einen 
jeweils fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum zu besetze n :  
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Telegraphendirektion sind durch befristete Ernennung für einen jeweils fünf 
Jahre nicht übersteigenden Zeitraum zu besetzen. Neuerliche befristete 
Ernennungen (Weiterbestel lungen) sind zulässig. Die §§ 1 7  bis 1 9  des 
Ausschreibungsgesetzes 1 989, BGBI. Nr. 8 5 ,  sind auf die Inhaber dieser 
Planstellen anzuwenden. 

(2) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbestellung und 
verbleibt der Beamte im Dienststand, so ist er auf eine andere Planstel le zu 
ernennen. Unterbleibt diese Ernennung, so ist der Beamte kraft Gesetzes auf jene 
von Abs. 1 nicht erfaßte Planstelle übergeleitet, die er unmittelbar vor semer 
Ernennung auf eine im Abs .  1 erfaßte Planstelle innehatte. 

Art. I Z 2 3 :  

1 2 .  VERWENDUNGSGRUPPE W 2 

Ernennungserfordernisse : 

1 2 .4. Erfordernis für die Zulassung zur Grundausbildung für dienstführende 
Wachebeamte ist die Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen Exekutiv
dienstzeit. Für die Grundausbildung für Kriminalbeamte der Verwendungs
gruppe W 2 tritt an die Stelle dieses Erfordernisses die Zurücklegung einer 
mindestens fünf j ährigen Exekutivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren einzurechnen :  

a )  Dienstzeiten als zeitverpfl ichteter Soldat; 
b) Dienstzeiten als gemäß § 1 1  des WehrgesetzeS zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter oder Vertragsbedienste
ter ;  

c)  Zeiten e ines  freiwill ig verlängerten Grundwehrdienstes gemäß § 32 des 
Wehrgesetzes; 

n e u  

1 .  Leiter einer Gruppe der Generaldirektion für die POSt- und Telegraphenver-
waltung, 

2 .  Leiter einer Post- und Telegraphendirektion, 
3. Leiter des POSt- und Telegrapheninspektorates Salzburg, 
4 .  Leiter einer Abtei lung der Generaldirektion für die Post- und 

Telegraphenverwaltung, 
5. Leiter einer Gruppe einer Post- und Telegraphendirektion und 
6.  Leiter des Fernmeldetechnischen Zentralamtes. 

(2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind 
zulässig. Die §§ 1 7  bis 1 9  des Ausschreibungsgesetzes 1 989, BGBI. Nr. 8 5, 
sind auf die Inhaber dieser Planstel len anzuwenden.  

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbestel lung 
und verbleibt der Beamte im Dieststand, so ist er auf eine andere Planstelle 
zu ernennen. 

(4) Unterbleibt diese Ernennung, so ist der Beamte kraft Gesetzes auf jene 
vom Abs. 1 nicht erfaßte Planstel le übergeleitet, die er zuletzt vor seiner 
Ernennung auf eine vom Abs. 1 erfaßte Planstelle innehatte. 

1 2.4. Erfordernis für die Zulassung zur Grundausbildung für dienstführende 
Wachebeamte ist die Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen Exekutiv
dienstzeit. Für die Grundausbildung für Kriminalbeamte der Verwendungs
gruppe W 2 tritt an die Stelle dieses Erfordernisses die Zurücklegung einer 
mindestens fünf jährigen Exekutivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren einzurechnen : 

a) Dienstzeiten als zeitverpflichteter Soldat, 
b) . Dienstzeiten als gemäß § 1 1  des Wehrgesetzes 1 990 zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter oder Vertragsbedienste-
ter, 

c) Zeiten eines freiwi l l ig 
Wehrgesetzes 1 978 ,  
Nr. 1 50/ 1 978 ,  

verlängerten Grundwehrdienstes gemäß § 3 2  des 
10 der Fassung der Kundmachung BGBI. 
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d) bei weiblichen Beamten im Kriminaldienst die Zeit des erfolgreichen 
Besuches einer Schule für Sozialberufe oder Sozialarbeit, soweit sie nach 
der Vollendung des 1 8 .  Lebensjahres liegt. 

·Art. I Z 3 3 :  

23 .3 .  Lehrer an Pädagogischen u nd 
Religionspädagogischen Akademien 
und an Pädagogischen I nstituten für 
Didaktik und Schul - und Erziehungs
praxis sowie Lehrer an Übungsschulen 
der Pädagogischen Akademien und 
Religionslehrer an Übungsschulen der 
Religionspädagogischen Akademien 

Art. I Z 34 und 3 5 :  

24 .3 .  Lehrer für Musikerziehung, 
Instrumentalmusik, Instrumentalmu
sikerziehung oder rhythmisch-musika
lische Erziehung an mittleren und 
höheren Schulen und an Akademien 
sowie für sonstige Unterrichtsgegen
stände der musikalischen Erziehung an 

a) Die der vorgesehenen Verwendung 
entsprechende Lehrbefähigung für 
aa) Volksschulen oder Hauptschu

len und eine 
bb) weitere Lehrbefähigung für 

Volksschulen, Hauptschulen, 
Sonderschulen, Berufsschulen 
oder Polytechnische Lehr
gänge (diese jedoch nur für 
schulartspezifische Unter
richtsgegenstände) oder an
stel le einer weiteren Lehrbefä
higung Doktorat beziehungs
weise Magistergrad der Päd
agogik, der Psychologie oder 
der Soziologie, 

b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervor
ragenden pädagogischen Leistun
gen an einer Pflichtschule und 

c)  einschlägige Publikationen. 

(l) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule 
und 

a)  d ie  Lehrbefähigung aus zwei im 
Unterricht an diesen Schulen 
zugelassenen einschlägigen Un
terrichtsgegenStänden oder 

n e u  

d) Zeiten emes Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß § 32 des Wehrgesetzes 
1 990, 

e) bei Beamtinnen im Kriminaldienst die Zeit des erfolgreichen Besuches einer 
Schule  für Sozialberufe oder Sozialarbeit, soweit sie nach der Vollendung 
des 1 8 .  Lebensjahres liegt. 

23 .3 .  Lehrer an Pädagogischen und 
Religionspädagogischen Akademien 
und an Pädagogischen Instituten für 
Didaktik und Schul- und Erziehungs
praxis sowie Lehrer an Übungsschulen 
der Pädagogischen Akademien. 

24.3. Lehrer für Musikerziehung, 
Instrumentalmusik, Instrumentalmu
sikerziehung oder rhythmisch-musika
lische Erziehung an mittleren und 
höheren Schulen und an Akademien 
sowie für sonstige Unterrichtsgegen
stände der musikalischen Erziehung an 

a) Die der vorgesehenen Verwendung 
entsprechende Lehrbefähigung für 
aa) Volksschulen oder H auptschu

len und eine 
bb) weitere Lehrbefähigung für 

Volksschulen, Hauptschulen, 
Sonderschulen,  Berufsschulen 
oder Polytechnische Lehr
gänge (diese jedoch nur für 
schulartspezifische Unter
richtsgegenstände) oder an
stel le einer weiteren Lehrbefä
higung Doktorat beziehungs
weise Magistergrad der Päd
agogik, der Psychologie oder 
der Soziologie, 

b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervor
ragenden pädagogischen Leistun -
gen an einer Pflichtschule und 

c) einschlägige Publikationen. 

( 1 )  Die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule 
und 

a) die Lehrbefähigung aus zwei im 
Unterricht an diesen Schulen 
zugelassenen einschlägigen Un
terrichtsgegenständen oder 

-
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Bi ldungsanstalten für Kindergarten
pädagogik und an Bi ldungsanstalten 
für Erzieher 

24.4. Lehrer an Übungsschu len der 
Pädagogischen Akademien und Reli
gionslehrer an Übungsschu len der 
Religionspädagogischen Akademien 

b) der Abschluß beider Studienab
schnitte des Studiums der Instru
mental (Gesangs)pädagogik oder 
der Musik- und Bewegungser
ziehung nach dem Kunsthoch
schul-Studiengesetz. 

(2) Die Lehrbefähigung aus einem 
der in Abs. I l it. a angeführten Unter
richtsgegenstände kann bei Lehrern an 
Akademien durch die Lehrbefähigung 
für Volksschulen ersetzt werden. 

a) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren 
Schule, 

b) Lehrbefähigung für Volksschu
len und 

c) sechsjährige Lehrpraxis. 

n e u  

Bildungsanstalten für Kindergarten
pädagogik und an Bildungsanstalten 
für Erzieher 

24.4. Lehrer an Übungsschulen der 
Pädagogischen Akademien und Reli
gionslehrer an Übungsschulen der 
Religionspädagogischen Akademien 

b) eine Lehrbefähigung aus einem 
im Unterricht an diesen Schulen 
zugelassenen einschlägigen Un
terrichtsgegenstand, wenn Im 
Rahmen des Studiums e1l1 
Schwerpunktstudium in einem 
zweiten Instrument oder Gesang 
absolviert wurde, oder 

c) der Abschluß beider Studienab
schnitte des Studiums der Instru
mental(Gesangs)pädagogik oder 
der Musik- und Bewegungser
ziehung nach dem Kunsthoch
sch ul- Studiengesetz. 

(2) Die Lehrbefähigung aus einem 
der in  Abs. I l it. a angeführten Unter
richtsgegenStände kann bei Lehrern an 
Akademien durch die Lehrbefähigung 
für Volksschulen ersetzt werden. 

a) Die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an e1l1er höheren 
Schule, 

b) die der Verwendung entspre
chende Lehrbefähigung, 

c) sechsjährige Lehrpraxis .  

Richterdienstgesetz 

Art. II Z 2 :  

§ 25.  (4) Die Ernennung des Richters auf eine andere Planstelle derselben 
Gehaltsgruppe (Versetzung) bedarf weder eines Bewerbungsgesuches noch der 
Einholung eines Besetzungsvorschlages der Personalsenate, wenn sie in 
Vollziehung eines Erkenntnisses des Disziplinargerichtes oder eines Beschlusses 
nach § 90 dieses Bundesgesetzes erfolgt. Der Bundesminister für Justiz soll jedoch 
vor Durchführung von Versetzungen innerhalb eines Oberlandesgerichtsspren
gels ein Gutachten des Personalsenates des Oberlandesgerichtes, in anderen 
Fällen ein Gutachten des Personalseoates des Obersten Gerichtshofes einholen. 

§ 25.  (4) Die Ernennung des Richters auf eine andere Planstel le derselben 
Gehaltsgruppe (Versetzung) bedarf weder eines Bewerbungsgesuches noch der 
Einholung eines Besetzungsvorschlages der Personalsenate, wenn sie in 
Vol lziehung eines Erkenntnisses des Disziplinargerichtes oder des Dienstgerich
tes erfolgt. Der Bundesminister für Justiz soll j edoch vor Durchführung von 
Versetzungen innerhalb e ines Oberlandesgerichtssprengels ein Gutachten des 
Personalsenates des Oberlandesgerichtes, in anderen Fällen ein Gutachten des 
Personalsenates des Obersten Gerichtshofes einholen. 
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Art. II Z 3 :  

§ 26. ( 1 )  Zum Richter kann n u r  ernannt werden, wer die für den richterl ichen 
Vorbereitungsdienst vorgesehenen Aufnahmeerfordernisse erfüllt, die Richter
amtsprüfung bestanden und eine insgesamt vierjährige Rechtspraxis im 
richterlichen Vorbereitungsdienst oder in einer der im § 1 5  genannten 
Verwendungen zurückgelegt hat. Bei der Berechnung der Dauer der Rechtspraxis 
in einer der im § 1 5  genannten Verwendungen ist § 1 3  sinngemäß anzuwenden. 

Art. 11 Z 6 :  

§ 82.  ( I )  Der Richter ist auf Grund eines Beschlusses des Dienstgerichtes auf 
eine andere Planstelle derselben Gehaltsgruppe zu versetzen, wenn 

Art. 11 Z 7 :  

§ 1 7 1 .  (2) Abs. 1 gilt für Hinterbliebene nach solchen Richtern hinsichtlich der 
Bemessung des Versorgungsgenusses. 

n e u  

§ 26. ( 1 )  Zum Richter kann nur ernannt werden, wer 
1 .  die für den richterlichen Vorbereitungsdienst vorgesehenen Aufnahmeer

fordernisse erfüllt, 
2. die Richteramtsprüfung bestanden hat und 
3 .  eine insgesamt vierjährige Rechtspraxis, davon zumindest zwei Jahre im 

richterlichen Vorbereitungsdienst zurückgelegt hat. 
Die restliche Zeit der Rechtspraxis kann in jeder der im § 1 5  genannten 
Verwendungen zurückgelegt worden sein. Bei der Berechnung der Dauer der 
außerhalb des Ausbildungsdienstes zurückgelegten Rechtspraxis ist § 1 3  
anzuwenden. 

§ 82. ( I )  Der Richter ist auf Grund eines Erkenntnisses des Dienstgerichtes auf 
eine andere Planstelle derselben Gehaltsgruppe zu versetzen, wenn 

§ 1 7 1 .  (2) Bei Richtern, die vor dem 1 .  Juli  1 99 1  aus dem Dienststand 
ausgeschieden sind, ist der im § 68 a Abs .  3 vorgesehene Zuschlag zur 
Dienstzulage der Bemessung des Ruhegenusses nicht zugrunde zu legen. 

(3) Die Abs .  1 und 2 gelten für Hinterbliebene nach solchen Richtern für die 
Bemessung des Versorgungsgenusses. 

BLVG 

Art. 1II Z 5 :  

8 .  Entwurf- und Modezeichnen an Meisterklassen für Damenkleidermacher, 
für Herrenkleidermacher, für Wäschewarenerzeuger und für Kunststicker 
und an Klassen für Modellarbeit im Damenkleidermachen und in der 
Wäschewarenerzeugung. 

Art. 1II Z 6 :  

1 1  a .  Geometrisches Zeichnen a n  allgemeinbildenden höheren Schulen und 
an der Höheren technischen Bundeslehranstalt und Bundes-Handels
schule Wien V. 

1 1  a. Geometrisches Zeichnen an allgemeinbildenden höheren Schulen, 
soweit dieser Unterrichtsgegenstand nicht in die Lehrverpflichtungs
gruppe III fällt. 

-
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Art. III Z 8 :  

1 4 . Entwurf- und Modezeichnen an Fachschulen für Damenkleidermacher, für 
Herrenkleidermacher, für Damenkleiderkonfektion, für Herrenkleider
konfektion, für Wäschewarenerzeuger und für Modisten .  

n e u  

Dienstrechtsverfahrensgesetz 

Art. IV Z 3 :  

§ 2 .  (2) Die Dienststel len bei den obersten Verwaltungsorganen sind als oberste 
Dienstbehörden in erster Instanz zuständig. Solche Zuständigkeiten können mit 
Verordnung ganz oder zum Teil einer unmittelbar nachgeordneten Dienststelle 
als nachgeordneter Dienstbehörde übertragen werden, sofern dies im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist und 
die Dienststel le  nach ihrer Organisation und personel len Besetzung zur 
Durchführung der zu übertragenden Aufgaben geeignet ist. Im Falle einer 
solchen Übertragung ist die nachgeordnete Dienstbehörde in  erster Instanz und 
die oberste Dienstbehörde in zweiter Instanz zuständig. 

Art. IV Z 5 :  

Zu § 58  AVG 1 950 

§ 10. Ernennungen, Verleihungen von Amtstiteln, Verständigungen über 
solche Ernennungen von Verleihungen sowie die mit Ernennungen und 
Verleihungen von Amtstiteln zusammenhängenden und gleichzeitig getroffenen 
Feststellungen und Verfügungen  bedürfen weder der Bezeichnung als Bescheid, 
noch einer Begründung, noch einer Rechtsmittelbelehrung. 

Art. IV Z 7 :  

§ 1 2 .  ( 1 )  I m  Dienstrechtsverfahren steht der Partei das Recht der Berufung zu, 
soweit dieses Recht nicht durch Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

Art. IV Z 8 :  

§ 1 3 .  (2) Zur Aufhebung und Abänderung gemäß Abs. 1 und gemäß § 6 8  Abs. 2 
AVG 1 950 sowie zur Nichtigerklärung gemäß § 6 8  Abs. 4 AVG 1 950 ist die 

§ 2 .  (2) Die obersten Verwaltungsorgane sind i nnerhalb ihres Wirkungsberei
ches als oberste Dienstbehörden in  erster Instanz zuständig. Solche 
Zuständigkeiten können mit Verordnung ganz oder zum Teil einer unmittelbar 
nachgeordneten Dienststel le als nachgeordneter Dienstbehörde übertragen 
werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist  und die DiensmeIle nach ihrer Organisation und 
personellen Besetzung zur Durchführung der zu übertragenden Aufgaben 
geeignet ist. Im Falle einer solchen Übertragung ist die nachgeordnete 
Dienstbehörde in erster Instanz und die oberste Dienstbehörde in zweiter Instanz 
zuständig. 

Zu den §§ 58  und 61 a AVG 

§ 10 .  Ernennungen, Verleihungen von Amtstiteln, Verständigungen über 
solche Ernennungen und Verleihungen sowie die mit Ernennungen und 
Verleihungen von Amtstiteln zusammenhängenden und gleichzeitig getroffenen 
Feststel lungen und Verfügungen bedürfen weder der Bezeichnung als Bescheid, 
noch einer Begründung, noch e iner Rechtsmittelbelehrung. In diesen Fällen ist 
auch ein Hinweis gemäß § 6 1  a A VG nicht erforderlich. 

§ 1 2. ( 1 )  Im Dienstrechtsverfahren steht der Partei das Recht der Berufung zu, 
soweit dieses Recht nicht durch Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen ist. Die 
Berufung ist immer bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid in  erster 
Instanz erlassen hat. 

§ 1 3. (2) Zur Aufhebung und Abänderung gemäß Abs. 1 und gemäß § 68 Abs. 2 
A VG sowie zur Nichtigerklärung gemäß § 68 Abs. 4 A VG ist die oberste 
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oberste Dienstbehörde jenes Ressorts zuständig, dessen Personalstand der 
Bedienstete, auf den sich das Verfahren bezieht, im Zeitpunkt der Erlassung des 
Bescheides im Sinne des § 68 A VG 1 950 angehört oder im Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Dienststand beziehungsweise Dienstverhältnis angehört 
hat (BGBt. Nr. 1 1 6/ 1 978 ,  Art. I Z 4) .  

Art. IV Z 1 2 :  

Zu den § §  7 7  und 78  AVG 1 950 

§ 1 6. Die §§ 77 und 78 AVG 1 950 sind im Dienstrechtsverfahren nicht 
anzuwenden. 

Übergangsbestimmung 

§ 1 7 .  Die Zuständigkeit durch Durchführung des Beamten-Überleitungsgeset
zes, StGBt. Nr. 1 34/ 1 945, und der ihm entsprechenden Vorschriften der Länder 
wird durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

n e u  

Dienstbehörde jenes Ressorts zuständig, dessen Personalstand der Bedienstete, 
auf den sich das Verfahren bezieht, 

1 .  im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides im Sinne des § 68 A VG oder 
2. im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand oder Dienstverhältnis 

angehört hat. Hat eine nachgeordnete Dienstbehörde einen Bescheid erlassen und 
gehört der betreffende Bedienstete weiterhin dem Personalstand dieser 
nachgeordneten Dienstbehörde an, kann auch sie diesen Bescheid gemäß § 6 8  
Abs. 2 A V G  - ausgenommen i n  den Fällen des Abs. 1 - abändern oder 
aufheben. 

Zu den §§ 77 bis 80 A VG 

§ 16. Die §§ 77 bis 80 AVG sind im Dienstrechtsverfahren nicht anzuwenden. 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 1 7. Soweit in den §§ 1 bis 1 6  a.uf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in der jeweil s  geltenden Fassung anzuwenden. 

PVG 

Art. V Z 1 :  

§ 1 .  (3) Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auf die Richter und auf die 
Richteramtsanwärter sowie auf jene Bediensteten keine Anwendung, die einer 
Einheit angehören, die gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 30. Juni 
1 965 ,  BGBt. Nr. 1 73, über die Entsendung österreichischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in  das Ausland auf Ersuchen internationaler Organisationen 
gebildet wurde. 

Art. V Z 2 :  

§ 1 1 . ( 1 )  Am Sitze folgender Dienststellen sind Fachausschüsse zu errichte n :  
1 .  beim Bundeskanzleramt für die Bediensteten der Untersuchungsanstalten 

der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung ; 

§ 1 .  (3) Dieser Abschnitt ist auf die Richter und auf die Richteramtsanwärter 
nicht anzuwenden. 

§ 1 1 .  ( 1) Am Sitz folgender Dienststel len sind Fachausschüsse einzurichten : 
1 .  beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

für die Bediensteten der Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen 
Gesundheitsverwaltung, 
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2 .  bei den Landesgendarmeriekommanden für die Bediensteten der 
Bundesgendarmerie ; 

3. bei der Bundespolizeidirektion Wien drei, und zwar je einer für die 
Bediensteten der Sicherheitswache, einer für die Bediensteten des 
Kriminaldienstes und einer für die sonstigen Bediensteten ;  

4 .  be i  den Oberlandesgerichten für a l l e  Bediensteten, ausgenommen für jene 
des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes der Jugenderzieher und 
der übrigen Bediensteten an Justizanstalten ; 

5. bei den Landesschulräten je drei, und zwar je einer für 
a) die beim Landesschulrat und den nachgeordneten Dienststellen 

verwendeten Bundesbediensteten, ausgenommen die an Schulen und 
Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer und Bundeserzieher ; 

b) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
allgemeinbildenden Schulen und Pädagogischen Instituten sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließl ich oder vorwiegend 
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind ; 

c) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
berufsbildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbi ldung und der 
Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogischen Institute) sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind ; 

6. bei den Landesarbeitsämtern ; 
7 .  beim Zentralarbeitsinspektorat; 
8. bei den Finanzlandesdirektionen je  zwei, und zwar eIner für die 

Bediensteten des Zollwachdienstes und eIner für die sonstigen 
Bediensteten ; 

9. beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten zwei, und 
zwar einer für die Bediensteten der Bundesbaudirektion Wien für Wien, 
Niederösterreich u nd Burgenland, der Burghauptmannschaft und der 
Schloßverwaltungen samt Tiergarten und einer für die Bediensteten der 
Bundesgebäudeverwaltungen I I ;  

1 0 . be i  der Wasserstraßendirektion ; 
1 1 . beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ; 
1 2 .  bei den Korpskbmmanden des Bundesheeres, und zwar je ein 

Fachausschuß für alle Bediensteten im örtlichen Wirkungsbereich eines 
jeden Militärkommandos, das im örtlichen Befehlsbereich des jeweiligen 
Korpskommandos gelegen ist; ausgenommen die Bediensteten im 
Befehlsbereich des Kommandos der Fliegerdivision, die Bediensteten des 

n e u  

2 .  bei den Landesgendarmeriekommanden für die Bediensteten der 
Bundesgendarmerie, 

3 .  bei der Bundespolizeidirektion Wien drei, und zwar je  einer für 
a) die Bediensteten der Sicherheitswache, 
b) die Bediensteten des Kriminaldienstes und 
c) die Bediensteten der Sicherheitsverwaltung, 

4. a) bei den Oberlandesgerichten für alle Bediensteten, ausgenommen für 
jene des Justizwachdienstes einschl ießlich des Dienstes der Jugender
zieher und der Bediensteten der Verwaltung an Justizanstalten, 

b) beim Oberlandesgericht Wien für die Bediensteten der Bewährungs
hilfe und des Sozialen Dienstes an Justizanstalten aller Oberlandesge
richtssprengel sowie für die Bediensteten der Wiener Jugendgerichts
hilfe, 

5 .  bei den Landesschulräten je  drei, und zwar je einer für 
a) die beim Landesschulrat und den nachgeordneten Dienststellen 

verwendeten Bundesbediensteten, ausgenommen die an Schulen und 
Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer und Bundeserzieher, 

b) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
allgemeinbildenden Schulen und Pädagogischen Instituten sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

c) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
berufsbildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogischen Institute) sowie die 
Bundeserzieher an Schü lerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler dieser 'Schulen bestimmt sind, 

6.  bei den Landesarbeitsämtern, 
7. beim Zentralarbeitsinspektorat, 
8. bei den Finanzlandesdirektionen je zwei, und zwar je einer für 

a) die Bediensteten der Finanzverwaltung und 
b) die Bediensteten des Zollwachdienstes, 

9. beim Bundesministerium für wirtschaftl iche Angelegenheiten zwei, und 
zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Bundesbaudirektion Wien für Wien, Niederöster

reich und Burgenland, der Burghauptmannschaft und Schloßverwal
tungen samt Tiergarten und 

b) die Bediensteten der Bundesgebäudeverwaltungen II, 
1 0 . bei der Wasserstraßendirektion, 
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Heeres-Materialamtes und seiner nach geordneten Dienststellen, die 
Bediensteten der Akademien und Schulen sowie der dem Bundesministe
rium für Landesverteidigung unmittelbar unterstell ten Anstalten;  

1 3 . beim Kommando der Fl iegerdivis ion ;  
14 .  beim Heeres-Materialamt;  
15 .  beim Mil itärkommando Wien. 

Art. V Z 3 :  

§ 1 3 .  ( I )  Am Sitz der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse 
einzurichten : 

I. beim Bundeskanzleramt zwei, und zwar einer für d ie Bediensteten der 
Gesundheitsverwaltung und einer für die sonstigen Bediensteten dieses 
Ressorts ; 

2. beim Bundesministerium für Inneres vier, und zwar je einer für die 
Bediensteten, die bei einer Dienststel le der Bundesgendarmerie verwendet 
werden (Bedienstete der Bundesgendarmerie), einer für die Bediensteten der 
Sicherheitswache, einer für die Bediensteten des Kriminaldienstes und einer 
für die sonstigen Bediensteten ; 

3 .  beim Bundesministerium für Justiz drei, und zwar je einer für 
a) die Staatsanwälte; 
b) die Bediensteten des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes der 

Erzieher an Justizanstalten sowie der Bewährungshi lfe und der übrigen 
Bediensteten an Justizanstalten ; 

c) die sonstigen Bediensteten;  
4 .  beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und SPOrt drei, und zwar je  

einer für 
a) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen, Pädagogischen 

Akademien und Pädagogischen Instituten sowie die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser 
Schulen bestimmt sind ; 

n e u  

1 1 .  beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 
1 2 .  bei den Korpskommanden des Bundesheeres, und zwar je einer für alle 

Bediensteten im örtlichen Wirkungsbereich eines jeden Mil i tärkomman
dos, das im örtlichen Befehlsbereich des jeweiligen Korpskommandos 
gelegen ist; ausgenommen die Bediensteten im Befehlsbereich der 
Kommanden der Fliegerdivision und der Panzergrenadierdivision, die 
Bediensteten des Heeres-Materialamtes und seiner nachgeordneten 
Dienststel len ,  die Bediensteten der Akademien und Schulen sowie der dem 
Bundesministerium für Landesverteidigung unmittelbar unterstellten 
Anstalten, 

1 3 . je einer beim Kommando der Fliegerdivision und beim Kommando der 
Panzergrenadierdivision, 

1 4 .  beim Heeres-Materialamt, 
1 5 . beim Mi litärkommando Wien. 

§ 1 3 .  ( I )  Am Sitz der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse 
einzurichten : 

1 .  beim Bundesministerium für Inneres vier, und zwar je einer für 
a) die Bediensteten, die bei einer Dienststelle der Bundesgendarmerie 

verwendet werden (Bedienstete der Bundesgendarmerie), 
b) die Bediensteten der Sicherheitswache, 
c) die Bediensteten des Kriminaldienstes und 
d) die Bediensteten der Sicherheitsverwaltung, 

2 .  beim Bundesministerium für Justiz drei, und zwar je einer für 
a) die Staatsanwälte, 
b) die Bediensteten der Justizverwaltung (mit Ausnahme der Bediensteten 

an Justizanstalten) , 
c) die Bediensteten des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes der 

Erzieher an Justizanstalten sowie der Bewährungshi lfe und der 
Bediensteten der Verwaltung an Justizanstalten, 

3. beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst drei, und zwar je einer 
für 
a) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen, Pädagogischen 

Akademien und Pädagogischen Instituten sowie die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler d ieser 
Schulen bestimmt sind, 
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b) die Bu�deslehrer an berufsbildenden Schulen und Anstalten der 
Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogi
schen Akademien und Pädagogischen Institute) sowie die Bundeserzie
her an Schülerheimen, die ausschl ießlich oder vorwiegend für Schüler 
dieser Schulen bestimmt sind ;  

c) die beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport und  den 
nachgeordneten Dienststellen verwendeten Bundesbediensteten, ausge
nommen die an Schulen und Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer 
und Bundeserzieher; 

S .  beim Bun desministerium für Arbeit und Soziales zwei, und zwar je  einer für 
die Bediensteten der Arbeitsämter und einer für die sonstigen Bediensteten 
dieses Ressorts ; 

6. beim Bundesmin isterium für Finanzen zwei, und zwar einer für die 
Bediensteten des Zollwachdienstes und einer für die sonstigen Bediensteten ;  

7 .  be im Bundesministerium für  öffentliche Wirtschaft und Verkehr zwei, und 
zwar einer für die Bediensteten des Bundesamtes für Zivil luftfahrt und einer 
für die sonstigen Bediensteten dieses Ressorts ; 

8 .  beim Bundesmin isterium für Wissenschaft und Forschung zwei, und zwar 
einer für die Hochschullehrer (Ordentliche Universitäts- und Hochschul
professoren, Außerordentliche Universitätsprofessoren, Universitäts- und 
Hochschulassistenten, Bundeslehrer der Verwendungsgruppe L 1 an 
Universitäten oder Hochschulen, Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe I 1 
an Universitäten oder Hochschulen und Vertrags assistenten) und einer für 
die sonstigen Bediensteten;  

9 .  bei den übrigen Bundesministerien je einer. 

Art. V .z 4 :  

§ 1 5 .  (6) Vom passiven Wahlrecht sind ausgeschlossen :  
a) die Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssekretäre, der Präsident und 

der Vizepräsident des Rechnungshofes sowie die Mitglieder einer 
Landesregierung (des Wiener Stadtsenates), 

n e u  

b) die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen u nd Anstalten der 
Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogi
schen Akademien und Pädagogischen Institute) sowie die Bundeserzie
her an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler 
dieser Schulen bestimmt sind, 

c) die beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst und den 
nachgeordneten Dienststellen verwendeten Bundesbediensteten, ausge
nommen die an Schulen und Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer 
und Bundeserzieher, 

4. beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zwei, und zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Verwaltung (mit Ausnahme der Bediensteten der 

Arbeitsämter) und 
b) die Bediensteten der ArbeitSämter, 

S.  beim Bundesministerium für Finanzen zwei, u nd zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Finanzverwaltung und 
b) die Bediensteten des Zollwachdienstes, 

6. beim Bundesministerium für öffentliche WirtSchaft und Verkehr zwei, und 
zwar je einer für 
a) die Bediensteten der Verwaltung (mit Ausnahme der Bediensteten des 

Bundesamtes für Zivilluftfahrt) und 
b) die Bediensteten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, 

7. beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zwei, und zwar je 
einer für 
a) die Hochschullehrer (Ordentliche Universitäts- und Hochschulprofes

soren, Außerordentliche Universitätsprofessoren, Universitäts- und 
Hochschulassistenten, Bundeslehrer der Verwendungsgruppe L 1 an 
Universitäten oder Hochschulen, Vertrags lehrer der Entlohnungs
gruppe I 1 an Universitäten oder Hochschulen und Vertragsassistenten) 
und 

b) die Bediensteten der Verwaltung, 
8. bei den übrigen Bundesministerien je einer. 

§ 1 5 .  (6) Vom passiven Wahlrecht sind ausgeschlossen :  
a) die Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssekretäre, der Präsident und 

der Vizepräsident des Rechnungshofes sowie die Mitglieder einer 
Landesregierung (des Wiener Stadtsenates), 
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b) anläßlich der Wahl der Dienststellenausschüsse die Leiter jener 
Dienststellen, bei denen der Dienststellenausschuß errichtet ist, anläßlich 
der Wahl der Fachausschüsse die Leiter jener Dienststellen, bei denen die 
Fachausschüsse errichtet sind, und anläßlich der Wahl der Zentral aus
schüsse die Leiter jener Dienststellen, bei denen die Zentralausschüsse 
errichtet sind, sowie die ständigen Vertreter dieser Dienststellenleiter, 
weiters Bedienstete, die als Repräsentanten der Dienstbehörde (des 
Dienstgebers) gegenüber den Dienststellenangehörigen fungieren (Perso
nalreferenten), alle diese, soweit sie maßgebenden Einfluß auf Personalan
gelegenheiten haben, 

c) Bedienstete, über d ie eine über die Disziplinarstrafe des Verweises 
hinausge)lende Disziplinarstrafe verhängt wurde, während der Dauer 
dieser Strafe. 

Art. V Z 9 :  

§ 2 9 .  (3) Über die Berechtigung u n d  das Ausmaß von Ansprüchen gemäß Abs. 1 
hat der Leiter der Dienststelle, bei der die Personalvertretung eingerichtet ist, 
unter Anwendung der Vorschriften des AVG 1 950 zu entscheiden. 

Art. V Z 1 0 :  

§ 3 5 .  (2) Bundeslehrer, die a m  Tage der Ausschreibung der Wahl nicht a n  einer 
Dienststelle des Bundes verwendet werden, sind nur für die Wahl der nach ihrem 
Dienstorte zuständigen Fachausschüsse - soweit solche für Bundeslehrer an 
vergleichbaren Bundesschulen bestehen - und der Zentralausschüsse wahlbe
rechtigt. Hinsichtlich der Bundeslehrer an privaten Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien obliegen die Aufgaben des Dienststellenwahl
ausschusses dem entsprechenden Zentralwahlausschuß beim Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst. Hinsichtlich der Bundeslehrer an sonstigen 
Privatschulen obliegen die Aufgaben des Dienststel lenwahlausschusses den 
zuständigen Fachwahlausschüssen bei den Landesschulräten. 

(3) Bundeslehrer, auf die Abs .  2 anzuwenden ist, sind berechtigt, gleichzeitig 
mit der Wahl nach Abs. 2 Vertrauenspersonen an der Schule zu wählen, der sie 
zur Dienstleistung zugeteilt sind, wenn der private Schulerhalter dem zugestimmt 
hat. Für die Anzahl, die Aufgaben und die Wahl der Vertrauenspersonen gelten 
die Bestimmungen über den Dienststel lenausschuß mit der Abweichung, daß die 
Wahl bei dem nach Abs. 2 zuständigen Wahlausschuß durchzuführen ist. 

n e u  

b) anläßlich der Wahl der Dienststel lenausschüsse die Leiter jener 
Dienststel len, bei denen der Dienststellenausschuß errichtet ist, an läßlich 
der Wahl der Fachausschüsse die Leiter j ener Dienststellen, bei denen die 
Fachausschüsse errichtet sind, und anläß lich der Wahl der Zentralaus
schüsse die Leiter jener Dienststellen, bei denen die Zentral ausschüsse 
errichtet sind, sowie die ständigen Vertreter dieser Dienststel lenleiter, 
weiters Bedienstete, die als Repräsentanten der Dienstbehörde (des 
Dienstgebers) gegenüber den Dienststellenangehörigen fungieren (Perso
nalreferenten), alle diese, soweit sie maßgebenden Einfluß auf Personalan
gelegenheiten haben. 

§ 29.  (3) Über die Berechtigung und das Ausmaß von Ansprüchen gemäß Abs. 1 
hat der Leiter der Dienststelle zu entscheiden, bei der die Personalvertretung 
eingerichtet ist. Er hat dabei das A VG anzuwenden. 
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§ 35.  (2) Bundeslehrer, die am Tag der Ausschreibung der Wahl nicht an einer ' o;'J 
::J 

Dienststelle des Bundes verwendet werden, sind nur für folgende Organe der 
Personalvertretung wahlberechtigt: 

1 .  für den Zentralausschuß und 
2. für den nach ihrem Dienstort zuständigen Fachausschuß, wenn ein solcher 

für Bundeslehrer an vergleichbaren Bundesschulen besteht. 

(3) Wenn der betreffende Schulerhalter zustimmt, können diese Bundeslehrer 
auch Vertrauenspersonen an der Schule wählen, der sie zur Dienstleistung 
zugetei l t  s ind. Für die Anzahl und die Aufgaben der Vertrauenspersonen gelten 
die Bestimmungen über den DiensmeIlenausschuß, für die Wahl der 
Vertrauenspersonen die Bestimmungen über den Dienststellenwahlausschuß. 

(4) Hat der Schulerhalter der Wahl von Vertrauenspersonen nicht zugestimmt 
und besteht daher kein Wahlausschuß nach Abs. 3, so obliegen die Aufgaben des 
Dienststellenwahlausschusses 

1 .  für die Bundeslehrer an privaten Pädagogischen und Berufspädagogischen 
Akademien dem entsprechenden Zentralwahlausschuß beim Bundesministe
rium für Unterricht und Kunst und 
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Art. V Z 1 2 :  

§ 38.  Wird ein Personalvertreter bei einer ästerreichischen Dienststelle im 
Ausland verwendet, so ruht seine Funktion für die Dauer seiner Auslandsverwen
dung. Dies gilt nicht für den Personalvertreter, der in ein bei einer 
ästerreichischen Dienststel le im Ausland errichtetes Personalvertretungsorgan 
gewählt wurde, für die Dauer der Verwendung bei dieser Dienststel le .  

n e u  

2 .  für die Bundeslehrer an sonstigen Privatschulen dem zuständigen 
Fachwahlausschuß beim Landesschulrat. 

§ 38 .  Wird ein Personalvertreter 
1 .  bei einer ästerreichischen Dienststelle oder 
2 .  gemäß § 37 a Abs. 1 

im Ausland verwendet, so ruht seine Funktion für die Dauer seiner 
Auslandsverwendung. Dies gilt nicht für den Personalvertreter, der in ein bei einer 
ästerreichischen Dienststelle im Ausland errichtetes Personalvertretungsorgan 
gewählt  wurde, für die Dauer der Verwendung bei dieser Dienststel le .  

KUG 

Art. VI : 

§ 14 .  Auf das Sonderkarenzurlaubsgeld sind § 2 Abs. 1 Z 2 und Abs .  3 sowie die 
§§ 6 bis 10 sinngemäß anzuwenden. 

. § 1 4 .  Auf das Sonderkarenzurlaubsgeld sind § 2 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3, § 3 
Abs. 3 sowie die §§ 6 bis 10 anzuwenden. 
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